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Kreis Lippe 
 
489 Anpassung der Preise für Unterkunft und Ver-

pflegung in den Jugend- und Gästehäusern 
des Kreises Lippe auf Langeoog und Nor-
derney (Inselquartiere) ab dem 01.01.2013 

 
Der Bildungs-, Sport- und Betriebsausschuss hat in seiner 
Sitzung am 22.11.2012 gem. § 3 Absatz 4 Buchstabe b der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Schulen des Kreises 
Lippe" vom 21.12.2009 i. V. m. der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO) und der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (EigVO NRW) in der z. Z. geltenden Fassung 
beschlossen, dass für die Jugend- und Gästehäuser des  
 
Kreises Lippe auf Langeoog und Norderney (Inselquartiere) 
ab dem 01.01.2013 die folgenden Preise für Unterkunft, 
Verpflegung und Sonderkonditionen für Gruppen gelten:  
 

 
1.1 Preise in den Jugend- und Gästehäusern 
 
Übernachtung* 
pro Gast 

Gruppenhäuser (La u. No) Separate 
DZ (La) 

Gästehaus (No) 

nach Alter Ü/VP Ü/F Ü/F Ü/VP Ü/F 

Kleinkinder bis 
2 J.  

in Begleitung eines Familienmitglieds ohne Berechnung 

Kinder ab 3  
bis unter 6 Jah-
ren:  

21,00 € 20,00 € 20,00 € 24,00 € 23,00 € 

Kinder/ Jugendli-
che ab 6 bis 
unter 18 Jahren 
(„Schülerpreis“) 

27,00 € 22,00 € 
 

24,50 € 
 

34,00 € 
 

29,00 € 
 

Erwachsene  
(ab 18 Jahre) 

32,00 € (La) 
36,00 € (No) 

26,00 € (La) 
30,00 € (No) 

30,50 € 43,00 € 37,50 € 

 
* Preisnachlass von 5 % vom 01.11. bis 14.03 des Jahres 
ohne letzte und erste Kalenderwoche 
 
 



818 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Erläuterungen: 

• La: Jugend- und Gästehaus Lemgo auf Langeoog 

• No: Jugend- und Gästehaus Detmold auf Norderney 

• Gruppenhaus: idR. Unterbringung in Mehrbettzimmern 
mit Stockbetten (auf Norderney alle Zimmer mit eige-
nem Bad) 

• Separate DZ.: Unterbringung in Doppelzimmern mit 
eigenem Eingang, Bad, kleiner Küche und Sitzgele-
genheit innen/außen sowie Sat-TV 

• Gästehaus: Unterbringung idR. in Doppelzimmern mit 
eigenem Bad, Sat-TV und meist Balkon (separates 
Gebäude) 

• Ü/VP: drei Mahlzeiten pro Tag, davon eine warm 
Mahlzeit 

• Ü/F: erweitertes Frühstück/-sbuffet 
 
Die o. g. Preise beinhalten die gebuchte Unterbringung 
inkl. Bettwäsche, Verpflegung und  ausgewählter Getränke 
(Wasser bzw. Kaffee/Tee) zu den Mahlzeiten. Für gebuch-
te, aber nicht eingenommene Mahlzeiten erfolgt kein Preis-
nachlass.  
 
Besondere Leistungen (Bustransfer, Wattwanderung, Fahr-
rad- oder Strandkorbverleih, Waschmaschinennutzung 
etc.) werden auf Anfrage angeboten und gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
Die auf 2 Erwachsene und 2 Kinder ausgelegte Ferien-
wohnung kostet pro Tag 80,00 € bei Belegung für mindes-
tens 5 Tage; bei einer Belegung von 3 oder 4 Tagen wird 
eine einmalige Sonderreinigungspauschale von 30,00 € 
erhoben. Der o. g. Tagespreis reduziert sich um 10,00 € 
vom 01.11. bis 14.03 des Jahres ohne letzte und erste Ka-
lenderwoche; abweichende Regelungen bei Belegung nur 
mit Erwachsenen sind möglich. 
 
1.2 Aufschläge 
 
Die allgemeinen Preise sind auf der Basis einer möglichst 
durchgängigen Belegung der Doppel- bzw. Mehrbettzim-
mer über mehrere Tage kalkuliert. Die Nutzung als Einzel-
zimmer ist daher nur bei freien Kapazitäten möglich und 
idR. mit Aufschlägen verbunden. Entsprechendes gilt für 
den Fall, dass Gäste nur eine Übernachtung buchen.  
 
Es werden folgende Aufschläge festgelegt (auch in Kombi-
nation möglich): 
 

Pro Gast und Übern.: Langeoog Norderney 

bei Minderbelegung  
(max. 2-fach) 

5,00 € 7,50 € (Gruppenhäuser) 
bzw. 

15,00 € (Gästehaus) 

bei Einzelübernachtung 15,00 € 15,00 € 

 
1.3 Sonderkonditionen im Einzelfall 
 
Abweichend von den oben genannten Preisen können im 
Rahmen des Buchungsmanagements je nach Bedarf be-
sondere Preise bzw. Pauschalen angeboten werden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Sonderkonditionen für Gruppen ab 01.01.2013 
 
Gruppen erhalten die nachfolgenden Sonderkonditionen, 
soweit sie mit mindestens 15 zahlenden Teilnehmer/innen 
anreisen und diese überwiegend einer der folgenden Kate-
gorien zuzuordnen sind: 
 

Kategorie Lippische Gruppen Externe Gruppen 

Schulklassen, KiGa-
/KiTa-Freizeiten, 
Studierende an 
Fachhochschulen 
und Universitäten* 

• 1 Gruppenleitung 
frei  

• alle weiteren Be-
treuer/-innen: 50 
% Erwachse-
nenpreis 

• 1 Gruppenlei-
tung frei 

• alle weiteren 
Betreuer/-
innen: Schü-
lerpreis 

Sonstige Kinder- 
bzw. Jugendfreizei-
ten 
 

• 1 Gruppenleitung 
frei 

• alle weiteren Be-
treuer/-innen: 
Schülerpreis 

• 1 Gruppenlei-
tung frei 

Erwachsenen-
Freizeiten, Semina-
re, Workshops etc. 

• 1 Gruppenleitung 
frei 

• 1 Gruppenlei-
tung frei 

 
*ohne Volkshochschulen und Senioren-Unis 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Otto 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
490 118. Änderung des Flächennutzungsplanes, 

Bereiche „Wohnpark Goethestraße“, Ortsteil 
Bad Salzuflen und „Königsmarsch“, Ortsteil 
Schötmar 

 - Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 28.01.2003 

 
Beschluss des Planungs – und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 21.11.2012 
 
Der Planungs und Stadtenwicklungsausschuss beschließt 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB die 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 118. Ände-
rung des FNP vom 28.01.2003 für die Bereiche „Wohnpark 
Goethestraße“, Ortsteil Bad Salzuflen und „Königsmarsch“, 
Ortsteil Schötmar. 
 
Der Beschluss zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 28.01.2003 für die 118. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für die Bereiche „Wohnpark Goethestraße“, 
Ortsteil Bad Salzuflen und „Königsmarsch“, Ortsteil Schöt-
mar wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  23.11.2012 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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491 Schiedsamt 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am 
26.09.2012 Frau Kornelia Schüler für die Dauer von 5 Jah-
ren zur stellvertretenden Schiedsperson für das Gebiet der 
Stadt Bad Salzuflen gewählt.  
 
Die Sprechstunden werden donnerstags in der Zeit von 
17.00 – 19.00 Uhr in 32105 Bad Salzuflen, Hermannstraße 
32 (Volkshochschule), Raum H 0.6, Tel. 05222/952185, 
abgehalten. 
 
Bad Salzuflen, den 29.11.2012 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 
 
 
492 Bebauungsplan Nr. 0182 „Wohnpark Goe-

thestraße“, Ortsteil Bad Salzuflen im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 - Aufstellungsbeschluss 
 - Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-

teiligung 
 

Beschlüsse des Planungs – und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 21.11.2012 

 
1. Aufstellungsbeschluss  
 Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0182 

„Wohnpark Goethestraße“, Ortsteil Bad Salzuflen 
wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauBG) 
beschlossen. 

 Die Aufstellung wird im beschleunigten Verfahren 
nach den Regelungen des § 13 a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB durchgeführt. Der Geltungsbereich 
geht aus dem zu diesem Beschluss gehörenden 
Übersichtsplan hervor.  

 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 1 BauGB wird in „intensiver Form“ – öf-
fentlicher Planaushang für die Dauer von sechs 
Wochen und einer Bürgerversammlung – be-
schlossen. 

 Ebenfalls wird beschlossen eine frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

17.12.2012 bis 01.02.2013 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 17:30 Uhr 
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme abge-
geben werden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 0182 „Wohnpark Goethestraße“, 
Ortsteil Bad Salzuflen wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgestellt. 
Auf eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB 
wird daher verzichtet. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  30.11.2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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493 22. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/2014 am 12.12.2012 
 
Am Mittwoch, dem 12.12.2012, um 17.00 Uhr findet im 
Ratssaal des Rathauses die 22. Sitzung des Rates der 
Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 2009/2014 statt. 
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Einwohnerfragestunde 

Anfragen sind bis Montag, den 10.12.2012 
schriftlich beim Bürgermeister einzureichen 
 

2. Niederschrift über die 21. Sitzung des Rates 
am 26.09.2012 – öffentlicher Teil – 
 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters und der 
Verwaltung sowie Beantwortung schriftlicher 
Anfragen 
 

4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

5. Kommunale Beiträge für die Nordwestdeut-
sche Philharmonie e. V (NWD) für die Jahre 
2013 bis 2015 
 

6. Raumplanung Schulzentrum Lohfeld; 
Baubeschluss 
 

7. Fraktionsanträge 
 

7.1. Erstellung eines Gutachtens 
– Antrag der FDP-Fraktion – 
 

8. Kneipp-Gesundheitsstandort 
 

8.1. Konzept für Kneipp-Gesundheitsstandort Bad 
Salzuflen 
– Antrag der FDP-Fraktion – 
 

8.2. Weitere Maßnahmen zum Kneipp-
Gesundheitsstandort 
– Antrag der FDP-Fraktion – 
 

8.3. Informationen zum Kneipp-Gesundheitsstandort 
 

9. Gebührensatzungen 
 

9.1. Satzungsänderung und Anpassung der Gebüh-
ren der Stadtbücherei 
 

9.2. Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung, 
die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen, die Abfallentsorgung und die Straßen-
reinigung in der Stadt Bad Salzuflen 
 

9.3. Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Bad 
Salzuflen 2013 
 

9.4. Satzung über die Erhebung von Wochenmarkt-
gebühren 
 

 
 
 
 

 
10. Haushalt 2013 

 
10.1. Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2013 

 
10.2. Haushaltssatzung 2013, Haushaltsplan und An-

lagen (einschl. Stellenplan und HSK), Änderungs-
liste zum Haushalt 2013 
 

11. Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt 
Bad Salzuflen zum 31.12.2010 und Entlastung 
des Bürgermeisters 
 

12. Bericht zur Haushaltsausführung 2012 mit 
dem Stand 30.09.2012 
 

13. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahr-
nehmung der Aufgaben einer gemeinsamen 
kommunalen Statistikstelle durch den Kreis 
Lippe 
 

14. Bestellung von zwei weiteren allgemeinen 
Vertretern des Bürgermeisters 
 

15. Umbesetzung von Gremien 
 

15.1. Umbesetzungen im Jugendhilfeausschuss 
 

15.2. Umbesetzung im Ausschuss für Bildung und Kul-
tur 
 

15.3. Umbesetzung im Ortsausschuss Lockhausen 
– Antrag der FDP-Fraktion – 
 

16. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

1. Niederschrift über die 21. Sitzung des Rates 
am 26.09.2012 – nichtöffentlicher Teil – 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und der 
Verwaltung sowie Beantwortung schriftlicher 
Anfragen 
 

3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

4. Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Bad Sal-
zuflen GmbH 
 

5. OWL-Verkehr GmbH: Erhöhung Stammkapital 
 

6. interkomm - Wirtschaftsplan 2013 
 

7. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 06.12.2012 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Detmold 
 
494 Richtlinien der Stadt Detmold zur Förderung 

von Kindern in Kindertagespflege gemäß 
SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 
1. Grundsätze und Voraussetzungen für Kinderta-

gespflege 
 
Kindertagespflege wird nach Maßgabe der §§ 22, 23, 24 
und 43 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) bewilligt. 
 
Kindertagespflege ist eine Betreuungsform für Kinder unter 
drei Jahren oder eine Ergänzung  anderer Betreuungsfor-
men. Kinder sollen  vorrangig Kindertageseinrichtungen 
und Betreuungsangebote an Schulen (z. B. offene Ganz-
tagsschule -OGS-) besuchen, sofern dies möglich und aus-
reichend ist. 
 
2. Voraussetzungen und Umfang der Zahlungen 
 
Die laufende Geldleistung umfasst die Erstattung ange-
messener Kosten, die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand (2/3) entstehen und  einen angemessenen 
Betrag zur Anerkennung  ihrer Förderleistung (1/3) in pau-
schalierter Form (Tagespflegegeld). 
Zusätzlich erfolgt die Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
und jeweils die hälftige Erstattung der nachgewiesenen 
Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung so-
wie Kranken- und Pflegeversicherung der Tagespflegeper-
son, sofern keine gesetzliche Versicherungspflicht zur Al-
terssicherung besteht. 
Bei Rentenversicherungs- und Krankenversicherungspflicht 
erfolgt die Erstattung des halben Beitrages laut Bescheid 
des Rentenversicherungsträgers bzw. der Krankenkasse. 
 
2.1. Tagespflegegeld 
 
Für die Betreuung durch den anderen Elternteil oder durch 
Personen in Haushaltsgemeinschaft werden keine Kosten 
übernommen. 
 
Über die Gewährung an sonstige unterhaltspflichtige Per-
sonen entscheidet das Jugendamt nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 
 
Eine Übernahme von Kosten kann frühestens ab dem Mo-
nat des Eingangs des schriftlichen 
Antrags erfolgen und beginnt in der Regel zum ersten Tag 
eines Monat und endet in der Regel zum letzten Tag eines 
Monats. 
 
Eine Unterbrechung der Betreuung von bis zu 4 Wochen 
kalenderjährlich (z.B. Urlaub, Krankheit) ist unbeachtlich.  
 
Das Ende der Kindertagespflege ist rechtzeitig bis zum 
15. eines Monats, spätestens jedoch bis zum Monatsende 
durch die Personensorgeberechtigte/n oder die Tagespfle-
geperson dem Jugendamt mitzuteilen. 
 
Die Höhe des Tagespflegegeldes wird gestaffelt entspre-
chend den monatlichen Betreuungsstunden, dem Qualifi-
zierungsniveau der Tagespflegeperson und den Betreu-
ungszeiten. 
 
 

 
Stufe Betreuungsstunden pro 

Monat 
Die „mitge-
brachte Betreu-
ungsperson“: 
Durchschnittli-
cher Stunden-
satz: 2,-€ 

Tagespflege-
geld für Tages-
pflegepersonen 
mit Plusqualifi-
kation: 
Durchschnittli-
cher Stunden-
satz: 4,50 € 

Tagespflege-
geld für Tages-
pflegepersonen 
mit Qualifikati-
on: Durch-
schnittlicher 
Stundensatz: 
3,50 € 
 

1 Eingewöhnungspauscha-
le je Kind 

 35,-€ 35,-€ 

2 über  20 - 40 Stunden 60,- € 135,- € 105,- € 

3 über  40 - 60 Stunden 100,- € 225,- € 175,- € 

4 über  60 - 80 Stunden 140,- € 315,- € 245,- € 

5 über  80 - 100 Stunden  405,- € 315,- € 

6 über  100 - 120 Stunden  495,- € 385,- € 

7 über  120 - 140 Stunden  585,- € 455,- € 

8 über  140 -160 Stunden  675,- € 525,- € 

9 über  160 - 180 Stunden  765,- € 595,- € 

10 über  180 Stunden  855,- € 665,- € 

 Randzeiten und außer-
gewöhnliche Betreu-
ungszeiten 

 plus 1,50 € je 
Stunde und 

Kind 

plus 1,50 € je 
Stunde und 

Kind 

 Nachtpauschale 10,- € 20,- € 20,- € 

 
Die „mitgebrachte Betreuungsperson“: ( je Stunde 2,-€ ) 
Sie kann von den Eltern vorgeschlagen werden und wird im 
Rahmen einer Überprüfung anerkannt, wenn der Betreu-
ungsaufwand bei max. 15 Wochenstunden liegt. Dann be-
nötigt sie keine Pflegeerlaubnis, sondern kann im Einzelfall 
als Betreuungsperson für ein bestimmtes Kind anerkannt 
werden. Voraussetzungen sind: Vorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG, Bewerberbogen, 
Lebenslauf und Lichtbild, Erklärung der Eltern, Erste-Hilfe-
Kurs am Kleinkind und ein ärztliches Attest. Es findet ein 
Hausbesuch statt. Die „mitgebrachte Betreuungsperson“ ist 
keine offizielle Tagespflegeperson und erhält daher keinen 
Aufwendungsersatz (z.B.: hälftige Erstattung von Kranken-
kassenbeiträgen). Dieses Modell soll für zwei Jahre erprobt 
werden.  
 
Tagespflegeperson mit Plusqualifikation: (je Stunde 4,50 €) 
 
⇒ Qualifizierung im Umfang von 160 Stunden nach DJI- 

Curriculum oder 
⇒ päd. Ausbildung als Erzieherin und der Qualifikation 

von mindestens 80 Std.( in Anlehnung an das DJI Cur-
riculum) oder 

⇒ päd. Ausbildung mit Berufserfahrung von mind. 3 Jah-
ren als Tagespflegeperson und der Qualifikation von 
mindestens 80 Std. (in Anlehnung an das DJI Curricu-
lum)  

⇒ plus schriftliches Konzept der Tagespflegestelle 
⇒ plus Sicherstellung der Vertretung  
⇒ plus Teilnahme mind. 1x jährlich an einer Fortbildung 

(Umfang mind.10 Std.) für den Bereich Kindertages-
pflege, muss in schriftlicher Form nachgewiesen wer-
den.  

 
Um den Stellenwert einer Tagespflegeperson mit Plusquali-
fikation zu erwerben, müssen die o.g. Kriterien erfüllt sein. 
Die Tagespflegeperson beantragt die Auszeichnung „Plus-
qualifikation“, die für  zwei Jahre ausgestellt wird und nach 
Ablauf der Frist erneut von der Tagespflegeperson bean-
tragt werden kann.  
 
Alle anderen Tagespflegepersonen mit Qualifikation erhal-
ten je Stunde 3,50 €. 
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Randzeiten entsprechen der Uhrzeit: 5.00 - 7.30 Uhr und 
von 16.30 - 22.00 Uhr. 
Außergewöhnliche Zeiten liegen vor: Samstags, sonntags, 
an Feiertagen und gelten für die Zeit: 5.00 - 22.00 Uhr 
(je Stunde und Kind plus 1,50€). 
 
Bei Betreuung in den Nachtstunden (22.00 Uhr bis 
5.00 Uhr) wird eine Nachtpauschale von 20,- € pro Betreu-
ungsnacht gezahlt. Eine Ausnahme stellt die „mitgebrachte 
Betreuungsperson dar, die 10,-€ erhalten soll. 
 
Bei einer Betreuung von unter 20 Stunden im Monat 
(z.B. Randzeiten) erfolgt eine stundengenaue Abrechnung. 
 
2.2. Kostenerstattung für Rentenversicherung, Unfall-

versicherung und Kranken- und Pflegeversiche-
rung 

 
Das Jugendamt erstattet pro qualifizierter Tagespflegeper-
son die nachgewiesenen tatsächlichen Aufwendungen der 
Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung und die 
hälftigen Kosten für eine angemessene Alterssicherung, 
sofern keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht. Ent-
sprechend den Empfehlungen des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge vom September 2005 wer-
den als monatlicher Erstattungsbeitrag für die angemesse-
ne private Alterssicherung bis zu 39,00 € anerkannt. Vo-
raussetzung ist, dass die Tagespflegeperson mindestens 
drei Monate im Kalenderjahr Kinder in Kindertagespflege 
betreut hat, für die das Jugendamt Tagespflegegeld ge-
zahlt hat. 
Die Beitragszahlungen für die gesetzliche Unfall- und pri-
vate Alterssicherung sind nachzuweisen und werden jähr-
lich erstattet. 
Bei bestehender Renten- und Krankenversicherungspflicht 
erfolgt die monatliche Erstattung des halben Beitrages auf 
Grundlage des Bescheides des Rentenversicherungsträ-
gers bzw. des Beitragsbescheides der Krankenkasse und 
auf Nachweis der Beitragszahlungen. Ggf. zu viel gezahlte 
Zuschüsse sind an das Jugendamt zurück zu erstatten. 
 
3. Heranziehung der Eltern gem. § 90 SGB VIII 
 
Die Heranziehung der Eltern (Personensorgeberechtigten) 
für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertages-
pflege erfolgt gemäß der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrich-
tungen für Kinder und die Kindertagespflege im Bereich 
des Jugendamtes der Stadt Detmold in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
4. Generalklausel 
 
Besonders gelagerte Betreuungsfälle werden vom Jugend-
amt dem Bedarf entsprechend nach pflichtgemäßem Er-
messen beurteilt und entschieden. 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien treten am 01.01.2013 in Kraft. 
 
Detmold, den 29.11.12 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 

 
495 2. Änderungsverordnung zur „Ordnungsbe-

hördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Gebiet der Stadt Detmold vom 23.03.2009“ 
vom 28.11.2012 

 
Aufgrund § 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 und § 31 des Geset-
zes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) – für das Land Nordrhein 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2009 
(GV NW S. 765) und des § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des 
Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräu-
schen und ähnlichen Umwelteinwirkungen – Landesimmis-
sionsschutzgesetz (LImschG) – in der Fassung vom 
18.03.1975 (GV NW S.232 / SGV NW 7129) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 12.12.2006 (GV NW S. 622), wird 
von der Stadt Detmold als örtliche Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss des Rates der Stadt Detmold vom 
22.11.2012 folgende Änderungsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
In die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der 
Stadt Detmold vom 17.06.2009 wird § 5 a neu aufgenom-
men: 
 

„§ 5 a Katzen 
 

(1) Katzenhalterinnen und Katzenhalter, die ihrer Kat-
ze Zugang ins Freie gewähren (Freigänger-
Katze), haben diese zuvor von einem Tierarzt o-
der einer Tierärztin kastrieren und mittels Tätowie-
rung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Die-
ses gilt nicht für weniger als fünf Monate alte Kat-
zen. Die Kastration ist auf Verlangen der zustän-
digen Behörde durch eine tierärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen.  

 
 Als Katzenhalterin oder Katzenhalter im vorste-

henden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen 
regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. 

 
(2) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag 

Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen 
werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der 
Nachzucht glaubhaft dargelegt wird.“ 

 
§ 2 

 
Diese Änderungsverordnung tritt eine Woche nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



826 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung vom 
28.11.2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 28.11.2012 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 
 
 
 
496 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Detmold vom 28.11.2012 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 
(GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), § 7 
der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 
(BGBl. I 2002, S. 1938ff., zuletzt geändert durch 
Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes zur Neuordnung des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012, 
BGBl. I 2012, S. 257), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV. NRW. S. 863, ber. 975), sowie des § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353) hat der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung vom 22.11.2012 folgende Sat-
zung beschlossen:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorwort 

Aufgrund der §§ 4 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV NRW S. 621), in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG –) vom 
21. Juni 1988 (GV NRW S. 250), in der jeweils zurzeit gül-
tigen Fassung, haben sich zusammengeschlossen  
 
die Gemeinde Augustdorf, 
die Stadt Bad Salzuflen, 
die Stadt Barntrup, 
die Stadt Blomberg, 
die Stadt Detmold 
die Gemeinde Dörentrup, 
die Gemeinde Extertal, 
die Stadt Horn-Bad Meinberg,  
die Gemeinde Kalletal, 
die Stadt Lage, 
die Stadt Lemgo, 
die Gemeinde Leopoldshöhe, 
die Stadt Lügde, 
die Stadt Oerlinghausen, 
die Stadt Schieder-Schwalenberg,  
die Gemeinde Schlangen und 
der Kreis Lippe   
 
zu einem Abfallentsorgungsverband im Sinne von § 6 
Abs. 1 Landesabfallgesetz. Die Verbandssatzung vom 
30.04.2002 in der derzeit gültigen Fassung ist rechtskräftig.  
 

§ 1 Aufgaben und Ziele 
 
(1) Die Stadt Detmold und der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe betreiben die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet 
nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als 
öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung 
wird als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ 
bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit. 

 
(2) Mit dem Beitritt zum Abfallwirtschaftsverband Lippe 

hat die Stadt Detmold die abfallwirtschaftlichen Auf-
gabe der Sperrmüllsammlung, gemäß des § 4 der 
Verbandsatzung vom 30.04.2002 in der derzeit gülti-
gen Fassung auf den Verband übertragen.  

 
(3) Ziel der Abfallwirtschaft und damit auch der Einrich-

tung Abfallwirtschaft ist es, Abfälle soweit wie möglich 
zu vermeiden oder zu verringern. Von unvermeidba-
ren Abfällen sind verwertbare Anteile weitestgehend 
zu trennen und zu verwerten, nicht verwertbare Antei-
le sind umweltverträglich zu entsorgen. Die Stadt 
Detmold wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, 
die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtun-
gen der Gemeinde durchgeführt werden die Maßga-
ben des § 2 LAbfG    NRW beachtet und insbesonde-
re vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die 
sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit 
auszeichnen. Die Stadt Detmold strebt eine Vorbild-
funktion an und wird daher in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich zur Erfüllung der vorgenannten Ziele beitragen.  
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§ 2  Abfallentsorgungsleistungen 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Detmold 

und den Abfallwirtschaftsverband Lippe umfasst das 
Einsammeln und Befördern der Abfälle zu den Ab-
fallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen 
des Verbandes, wo sie sortiert, verwertet oder um-
weltverträglich beseitigt werden. Wieder verwertbare 
Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, 
damit sie einer Verwertung zugeführt werden können. 

 
(2) Im Einzelnen erbringt der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe gegenüber den Benutzern der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsor-
gungsleistungen: 

 
 a) Einsammlung und Beförderung von sperrigen Ab-

fällen/Sperrmüll einschließlich getrennter Erfas-
sung von Elektro- und Elektronikgeräten nach 
dem ElektroG und § 16 Abs.2 dieser Satzung so-
wie Metallteilen.. 

 
 b) Betrieb von Annahmestellen für Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten nach dem ElektroG und 
§ 16 Abs. 2 dieser Satzung. 

 
 c) Betrieb von Sammelstellen für sperrige Abfälle  
 
(3) Im Einzelnen erbringt die Stadt Detmold gegenüber 

den Benutzern der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  

 
 a) Einsammeln und Befördern von Restmüll gemäß 

der Anlage 1 Nr. 2 zu dieser Satzung 
 
 b) Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter 

Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen 
biologisch abbaubaren Abfallanteile gemäß der 
Anlage 1 Nr. 1 zu dieser Satzung zu verstehen 
(vgl. § 3 Abs. 7 KrWG) 

 
 c) Einsammeln und Befördern von Altpapier gemäß 

der Anlage 1 Nr. 3 zu dieser Satzung, soweit es 
sich nicht um Einweg-Verkaufsverpackungen aus 
Pappe/Papier/Karton handelt.  

 
 d) Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen 

Abfällen gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung an 
einer stationären Sammelstelle. 

 
 e) Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Stra-

ßenpapierkörben 
 
 f) Annahme von Baum- und Strauchschnitt aus 

Haus- und Schrebergärten 
 
 g) Einsammeln und Befördern von Altklei-

dern/Alttextilien. 
 
 h) Information und Beratung über die Vermeidung, 

Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 
 
Die Stadt kann sich zur Durchführung dieser Aufgaben Drit-
ter bedienen.  
 
 
 
 

 
(4) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 

durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung 
mit Abfallgefäßen (Restabfall, Bioabfall, Altpapier), 
durch grundstücks-bezogene Sammlungen im Hol-
system (Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgroßgeräte 
und Metall)  sowie durch eine getrennte Einsammlung 
von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grund-
stücksbezogenen Abfallentsorgung (schadstoffhaltige 
Abfälle, kleine Elektrogeräte) Die näheren Einzelhei-
ten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt. 

 
(5) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 

Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen er-
folgt im Rahmen der privatwirtschaftlichen Dualen 
Systeme nach § 6 Verpackungsverordnung außerhalb 
der kommunalen Abfallentsorgung. 

 
§ 3  Ausgeschlossene Abfälle - Selbstbeförderung 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch den Abfall-

wirtschaftsverband Lippe und die Stadt Detmold sind 
gemäß § 20 Abs.2 KrWG mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde ausgeschlossen: 

 
 (a) Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterlie-
gen, bei denen entsprechende Rücknahmevor-
richtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und 
bei denen der Abfallwirtschaftsverband Lippe und 
die Stadt Detmold nicht durch Erfassung als ihm 
übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwir-
ken (§ 20 Abs.2 Satz 1 KrWG) 

  - Verpackungen im Sinne des § 3 der Verord-
nung über die Vermeidung und Verwertung 
von Verpackungsabfällen (Verpackungsver-
ordnung - VerpackV) vom 21.08.1998 in der 
derzeit gültigen Fassung, soweit für Endver-
braucher im Sinne des § 3 Abs.11 VerpackV 
nicht Gründe nach § 7 Abs. 4 KrWG einer 
Rücknahme entgegenstehen (technische Mög-
lichkeit, wirtschaftliche Zumutbarkeit, Beseiti-
gung als umweltverträglichere Lösung); 

 Als Rücknahmeeinrichtungen außerhalb der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
stehen insbesondere zur Verfügung für: 

 - Altglas (bereitgestellte Depotcontainer ge-
trennt für Weißglas und Braun/Grünglas),  

 - Verpackungen aus Weißblech, Aluminium, 
Kunststoffen und Verbundmaterialien (Ab-
holung in den dafür bereitgestellten "Gel-
ben Säcken"),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



828 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
b) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-

chen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus 
Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach 
Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in 
Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, 
befördert oder beseitigt werden können oder die Si-
cherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Ein-
klang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch 
einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 2 
Satz KrWG). Bei den ausgeschlossenen Abfällen 
handelt es sich um alle in der Abfallverzeichnisver-
ordnung genannten Abfälle, die nicht in § 5 Abs. 1 - 5 
in Verbindung mit den Anlagen 1 - 3 in der Abfallsat-
zung des Kreises Lippe vom 27.06.2005 in der derzeit 
gültigen Fassung genannt sind.  

 
(2) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe und die Stadt 

Detmold kann den Ausschluss von der Entsorgung 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht 
mehr vorliegen (§ 20 Abs.2 Satz 3 KrWG). 

 
(3) Über Absatz 1 hinaus können Abfälle im Einzelfall mit 

Zustimmung der unteren Abfallbehörde von der Ent-
sorgung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, 
wenn diese nach Art und Menge nicht mit den in 
Haushalten anfallenden Abfällen entsorgt werden 
können.  

 
(4) Im Rahmen der Annahme von schadstoffhaltigen Ab-

fällen, deren Sammeltermine und -stellen von der 
Stadt bekannt gemacht werden, können nur haus-
haltsübliche Mengen angenommen werden; Altöl ist 
grundsätzlich gemäß § 5 Abfallgesetz beim Handel 
abzugeben und daher von der Annahme ausge-
schlossen.  

 
(5) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsor-

gung durch die Stadt ausgeschlossen sind, sind die 
Besitzer / Besitzerinnen dieser Abfälle nach den Vor-
schriften des Abfallgesetzes und des Landesabfallge-
setzes zur Entsorgung verpflichtet. Die Abfälle sind 
zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns entsprechend den im Kreis Lippe geltenden 
Regelungen zu einer zugelassenen Entsorgung- bzw. 
Verwertungseinrichtung zu befördern oder befördern 
zu lassen.  

 
§ 4  Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer 

besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung 
bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d § 3 Abs. 5 KrWG 
i.V.m. § 48 KRWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung) werden von der Stadt Detmold bei der 
von ihr beauftragten stationären Sammelstelle ange-
nommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichba-
rer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie-
ben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen 
entsorgt werden können. Gefährliche Abfälle im Sinne 
des Satzes 1 sind diejenigen Abfälle, die in der als 
Anlage 2 zu dieser Satzung beigefügten Liste genannt 
sind. Die Liste ist Bestandteil der Satzung.  

 
 
 

 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG 

i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung dürfen nur zu den in der Stadt Detmold 
bekannt gegebenen Terminen an der Sammelstelle 
angeliefert werden. Der Standort der Sammelstelle 
wird von der Stadt Detmold bekannt gegeben. 

 
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Detmold 

liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 
dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Detmold den 
Anschluss seines Grundstückes an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (An-
schlussrecht).  

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbe-

sitzer im Gebiet der Stadt Detmold haben im Rahmen 
der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren 
Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfäl-
le der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu 
überlassen (Benutzungsrecht).  

 
§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Detmold 

liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grund-
stück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (An-
schlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes 
als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesit-
zer ( z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an die kommu-
nale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf sei-
nem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Ab-
fälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus 
privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
zwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. 
§ 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten 
im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, ins-
besondere in Wohnungen und zugehörigen Grund-
stücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen ver-
gleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Ein-
richtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeu-

ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/ 
industriell genutzt werden, haben gleichermaßen die 
Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen 
Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des 
§ 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie ha-
ben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung 
für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu be-
nutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach 
§ 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die 
in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufge-
führt sind,  insbesondere gewerbliche und industrielle 
Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf-
grund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung 
ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentli-
chen Einrichtungen. 
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Befinden sich auf einem zu Büro-, Verwaltungs- oder 
Geschäftszwecken bzw. industriell oder gewerblich 
genutzten Grundstücke mehrere Betriebe, ist jeder 
dieser Betriebe verpflichtet Abfallbehälter vorzuhalten. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 

und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die ander-
weitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von 
privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt 
werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die 
Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die 
privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besit-
zer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag 
möglich. 

 
§ 7  Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
 a) soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 oder § 3 Abs.2 

dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung ausgeschlossen sind; 

 
 b) soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabe-

pflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG unterliegen und der Abfallwirtschaft-
verband Lippe bzw. die Stadt Detmold an deren 
Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs.2 Satz 1 
Nr. 1 KrWG); 

 
 c) soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktver-

antwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückge-
nommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbe-
scheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG) 

 
 d) soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich 

im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 , § 18 KrWG 
zulässige, gemeinnützige Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zuge-
führt werden; 

 
 e) soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 

§ 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zu-
lässige gewerbliche Sammlung einer ordnungs-
gemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt 
werden. 

 
§ 8  Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-
tung 

 
(1) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

von der kommunalen Abfallentsorgung werden  
 a) für von privaten Haushalten zu Wohnzwecken ge-

nutzte Grundstücke von der Stadt Detmold und 
 b) für alle anderen Grundstücke von der Stadt Det-

mold  in Abstimmung mit dem Abfallwirtschafts-
verband erteilt. 

 
 
 
 
 

 
(2) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kom-

munale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei 
Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und 
nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur wil-
lens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage 
ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostier-
baren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. 
§ 7 Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu 
behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder 
Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Ei-
genverwertung). Die Stadt Detmold stellt auf der 
Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit 
eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG 
besteht.  

 
(3) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu Wohn-
zwecken, sondern anderweitig z.B. industri-
ell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt wer-
den, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nach-
weist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbesei-
tigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interes-
se eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung er-
fordern. Der Abfallwirtschaftsverband Lippe stellt auf 
der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang ge-
mäß § 17 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
(4) Zeigt sich, dass die auf dem Grundstück anfallenden 

kompostierbaren Abfälle nicht ordnungsgemäß kom-
postiert werden (z.B. unzureichende Kompostie-
rungseinrichtung oder Ausbringungsmöglichkeit auf 
dem Grundstück, wiederholte Entsorgung von kom-
postierbaren Abfällen in erheblichem Umfang über die 
Restmülltonne), teilt die Stadt dem Anschlusspflichti-
gen eine gebührenpflichtige Tonne zu.  

 
(5) Die Befreiung kann unter Bedingungen erteilt werden. 

Sie kann befristet und unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs erteilt werden. Bis zur Bewilligung gilt der An-
schluss- und Benutzungszwang.  

 
§ 9 Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln 

und Befördern durch den Abfallwirtschaftsverband 
Lippe und die Stadt Detmold gemäß § 3 Abs. 1(2) in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. b dieser Satzung aus-
geschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum 
Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder 
Ablagerns entsprechend der Satzung über die Ab-
fallentsorgung im Kreis Lippe vom 27.06.2005 in der 
derzeit gültigen Fassung zu der vom Kreis angegebe-
nen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Ab-
fallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu 
lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder 
Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, 
sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, La-
gerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zuge-
lassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder 
befördern zu lassen. 
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§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Die Stadt Detmold bestimmt nach Maßgabe der fol-

genden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Ab-
fallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob 
und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten 
sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Ab-
fuhr.   

 
(2) Für das Einsammeln von Restmüll, kompostierbaren 

Abfällen und Altpapier sind folgende Abfallbehälter 
zugelassen:  

1. Norm-Abfallbehälter mit 60 l Nutzinhalt  
2. Norm-Abfallbehälter mit 90 l Nutzinhalt  
3. Norm-Abfallbehälter mit 120 l Nutzinhalt  
4. Norm-Abfallbehälter mit 240 l Nutzinhalt  
5. Großbehälter ( nur für Restmüll ) mit 1.100 l 

Nutzinhalt  
6. Norm- Abfallbehälter mit blauem Deckel (nur 

für Papier) mit 240 l Nutzinhalt 
7. Norm- Abfallbehälter mit blauem Deckel (nur 

für Papier) mit 1.100 l Nutzinhalt 
Auf Wunsch des Grundstückseigentümers werden die 
Abfallbehälter Ziffer 1. bis 5. gegen Zahlung einer 
Gebühr mit einem Schloss zum Abschließen des Be-
hälters zur Verfügung gestellt.  

 
(3) Andere als von der Stadt Detmold und den Dualen 

Systemen bereitgestellte Behälter sind nicht zugelas-
sen. 

 
(4) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle (Restmüll 

und kompostierbare Abfälle), die sich zum Einsam-
meln in Abfallsäcken eignen, können die von der 
Stadt Detmold gegen eine Gebühr ausgegebenen Ab-
fallsäcke benutzt werden. Sie werden von der Stadt 
eingesammelt, soweit sie neben dem entsprechenden 
Abfallbehälter zur Abholung bereitgestellt sind.  

 
§ 11 Bemessung des Abfallbehältervolumens 

 
(1) Für jedes Grundstück sind Abfallbehälter mit ausrei-

chendem Nutzinhalt in der nach § 10 Abs. 1 zugelas-
senen Form aufzustellen.   

 
(2) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungster-

minen festgestellt, dass das bereitgestellte Behälter-
volumen nicht ausreicht, so hat der Grundstücksei-
gentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem 
nächst größeren Behältervolumen zu dulden (z.B. 240 
Liter statt 120 Liter) und die anfallenden Gebühren zu 
bezahlen. 

 
§ 12 Standplatz und Transportweg für Abfälle 

 
(1) Die Abfallbehälter, Papiertonnen oder Wertstoffsäcke 

sind zu den von der Stadt festgesetzten und ortsüb-
lich bekannt gegebenen Zeiten an den für die Abfuhr 
geeignetesten Stellen (Gehwegkante, Straßenrand) 
so aufzustellen, dass das Einsammeln ohne Schwie-
rigkeiten und Zeitverlust möglich ist und der Straßen-
verkehr nicht gefährdet wird. Im Übrigen darf die All-
gemeinheit durch das Bereitstellen weder behindert 
noch gefährdet werden, die Hinweise der städtischen 
Beauftragten sind zu beachten.  

 
 
 

 
(2) Wo der Abfuhrwagen nicht vorfahren kann (z.B. Bau-

stellen, schmale, unzureichend befestigte Wege so-
wie Sackgassen ohne Wendemöglichkeit) müssen die 
Abfallbehälter, Papiertonnen oder Wertstoffsäcke an 
einer befahrbaren Straße zum Einsammeln bereitge-
stellt werden. Dies gilt ebenfalls für Straßen- bzw. Er-
schließungsanlagen in privatem Eigentum. Abfallbe-
hälter sind nach der Entleerung unverzüglich aus dem 
Straßenraum zu entfernen. 

 
(3) Bei der Aufstellung von 1.100 l Großbehältern muss 

der Standplatz zu ebener Erde liegen und eben sein. 
Für jeden Großbehälter muss eine Standfläche von 
mindestens 1,75 m x 1.50 m und ein Abräumweg von 
mindestens 1,50 m Breite für den Transport zur Ver-
fügung stehen. Der Transportweg darf nicht durch 
Stufen unterbrochen sein. Bei überdachten Stand-
plätzen muss die lichte Höhe mindestens 2,50 m be-
tragen.  

 
(4) Der Standplatz sowie der Transportweg müssen mit 

einem ausreichend befestigten Untergrund versehen 
sein, der das Absetzen und den Transport der Behäl-
ter aushält. Standplatz und Transportweg sind stets 
sauber und im Winter zum Abfuhrtermin schnee- und 
eisfrei zu halten. Bei allen Vorhaben, die die Errich-
tung oder Veränderung von baulichen Anlagen zum 
Gegenstand haben, ist für jedes Grundstück ein vom 
Bauherrn den Bestimmungen dieser Satzung ent-
sprechender Standplatz eventuell mit Behälterschrän-
ken vorzusehen und in die von der Stadt Detmold zu 
genehmigenden Bauzeichnungen einzutragen. In den 
Fällen, in denen bei der Wahl von Standplätzen eine 
erhebliche optische Beeinträchtigung des Stadtbildes 
nicht vermieden werden kann, ist der Grundstücksei-
gentümer verpflichtet, durch Anpflanzung oder sonsti-
ge Maßnahmen die optische Beeinträchtigung des 
Stadtbildes auszuschließen.  

 
(5) Im Übrigen sind die jeweils geltenden VDI-Richtlinien, 

die Baurechts- und die Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten. Das gilt auch bei der Verwendung von 
Behälterschränken.  

 
§ 13 Benutzung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter werden gestellt und unterhalten. 

Sie sind nicht Eigentum der Benutzer.  
 
(2) Die Abfälle müssen in die gestellten Abfallbehälter 

oder die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontai-
ner entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt 
werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise 
zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfall-
behälter oder Depotcontainer gelegt werden.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 

dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugäng-
lich sind und ordnungsgemäß benutzt werden kön-
nen. 
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(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle nach 

Bioabfällen, Glas, Altpapier, Verkaufsverpackungen, 
Elektro- und Elektronikgeräten, Sperrmüll sowie 
Restmüll getrennt zu halten und wie folgt zur Ein-
sammlung im Rahmen der Abfallentsorgung bereitzu-
stellen: 
1. Bioabfall im Abfallbehälter mit grünem Deckel 
2. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas 

in die bereitgestellten Depotcontainer (Sammel-
container) einzufüllen. 

3. Altpapier ist im Abfallbehälter mit blauem Deckel, 
4. restentleerte Verkaufsverpackungen aus Metallen, 

Kunststoffen, Verbundstoffen im gelben 
Sack/Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 

5. Elektro- und Elektronikgeräte sind gemäß § 16 ge-
trennt zu erfassen und zu entsorgen 

6. Sperrmüll ist gemäß § 16 dieser Satzung getrennt 
zu erfassen und zu entsorgen 

7. der verbleibende Restmüll ist im grauen Abfallbe-
hälter zur Abholung bereitzustellen. 

 
(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie 

dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel 
schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfall-
behälter geworfen oder daneben gestellt werden. Ab-
fälle dürfen nicht in den Abfallbehälter eingestampft 
oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet wer-
den, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht 
mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet 
werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang 
ausgeschlossen wird. Das maximale Höchstgewicht 
für 120 l-Gefäße beträgt 60 kg, für 240 l-Gefäße 
100 kg und für 1100 l-Container 500 kg. Es ist nicht 
gestattet, flüssige, gefährliche, brennende, glühende 
oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Ab-
fälle im Abfallbehälter zu verbrennen.   

 
(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfäl-

le, welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahr-
zeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen 
können, dürfen nicht in die Abfallbehälter und Abfall-
säcke gefüllt werden.  

 
(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch un-

sachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 
durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an 
den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften.  

 
(8) Die Stadt Detmold sowie der Abfallwirtschaftsverband 

geben die Termine für die Einsammlung verwertbarer 
Stoffe und die Standorte der Annahmestellen/der De-
potcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt.   

 
(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depot-

container für Glas nur werktags in der Zeit von 
08.00 – 13.00 Uhr und von 15.00 – 19.00 Uhr benutzt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 14  Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsor-
gungsgemeinschaft für zwei unmittelbar benachbarte 
Grundstücke durch die Stadt Detmold zugelassen werden. 
Die Entsorgungsgemeinschaft wird  nur bezogen auf das 
Restmüllgefäß und weitere Abfallbehältnisse wie z.B die 
Altpapiertonne, Biotonne gemeinsam zugelassen, d.h. wird 
ein gemeinsames Restmüllgefäß zugeteilt, so werden auch 
die übrigen Abfallgefäße nur noch einmal für beide Grund-
stücke bereitgestellt. Die Mitglieder der Entsorgungsge-
meinschaft bestimmen einen der beteiligten Grundstücks-
eigentümer zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 
gegenüber der Stadt Detmold. 
 

§ 15 Häufigkeit und Zeit der Leerung 
 
Graue Restmülltonne: 4 – wöchentlich 
Grüne Biotonne: 2 – wöchentlich 
Blaue Papiertonne: 4 – wöchentlich 
Gelbe Säcke/Abfallbehälter: 2 – wöchentlich 
Schadstoffentsorgung: Termine im Abfuhrkalender 
Sperrmüll: auf Abruf 
Elektroschrott: auf Abruf 
 
(1) Termine werden im Abfuhrkalender der Stadt Detmold 

bekannt gegeben. 
 

§ 16  Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten 

 
(1) Sperrmüll 

1. Der Anschlussberechtigte und jeder andere Ab-
fallbesitzer im Gebiet der Stadt Detmold hat im 
Rahmen der §§ 2 - 4 das Recht auf Anforderung, 
sperrige Abfälle (z.B. insbesondere Möbelteile, 
Teppiche und Teppichböden sowie Bretter), die 
wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichts nicht 
in den nach dieser Satzung zugelassenen Abfall-
behältern eingefüllt werden können oder das Ent-
leeren der Behälter erschweren würden (Sperr-
müll), von dem Abfallwirtschaftsverband Lippe au-
ßerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung ge-
sondert abfahren zu lassen.  

2. Die Sperrmüllmenge wird auf 2 m³ pro Jahr be-
grenzt. 

3. Die abzuholenden Sperrmüllteile sind bei der AGA 
anzumelden. 

4. Bevor eine Abfuhr bei dem zuständigen Unter-
nehmen beantragt wird, soll überprüft werden, in-
wieweit eine Wiederverwendung des Sperrguts 
möglich ist (Flohmärkte, Kleinanzeigen, Online-
Tauschbörse beim Kreis Lippe). 

5. Nicht zum Sperrgut zählen u. a. Kühlgeräte, Elekt-
rogroßgeräte, Öfen, Herde, Ölradiatoren, Abfälle 
aus Bautätigkeiten wie Türen, Fenster, Waschbe-
cken, Vertäfelungen, außerdem Zaun-, Garten-, 
Lauben-, Autoteile, Altreifen und Nachtspeicher-
öfen. 

 
(2) Elektro- und Elektronikgeräte/Metallteile 

a) Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt von 
übrigem Siedlungsabfall zu erfassen. Die Ent-
sorgung über den Restabfallbehälter ist auch bei 
Elektrokleingeräten nicht zulässig. 

b) Elektro- und Elektronikgroßgeräte und Metalltei-
le können bei der AGA zur Abholung angemel-
det werden. 
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c) Elektro- und Elektronikgeräte sowie Leuchtstoff-

röhren können direkt bei folgenden Annahme-
stellen abgegeben werden: 
1. AGA gGmbH, Orbker Str. 75, 32758 Detmold 
2. ABG Lippe mbH: - Deponie Hellsiek, Barn-

truper Str. 15, 32760 Detmold 
 
d) Nach § 9 Abs. 9 ElektroG ist die Erfassung de-

fekter Elektro- und Elektronikaltgeräte aus-
schließlich durch die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, Hersteller und Vertreiber durch-
zuführen. Die Abgabe an einen gewerblichen 
Sammler ist nicht zulässig. 

 
(3) Für die Bereitstellung von Sperrmüll- und Elektro- und 

Elektronik-Altgeräten gilt § 12 dieser Satzung ent-
sprechend. 

 
§ 17  Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Detmold 

den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussichtli-
che Menge, sowie jede wesentliche Veränderung der 
anfallenden Abfälle oder ihrer Menge unverzüglich 
anzumelden. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl 

der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflich-
tet, die Stadt Detmold unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen.  

 
§ 18  Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungs-

pflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte 

oder der Abfallbesitzer/ Abfallerzeuger sind verpflich-
tet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf 

denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen sind 
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Auf-
stellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie 
das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Ein-
sammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens 
und der Verwertung von Abfällen zu dulden.   

 
(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Stadt Det-

mold ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat-
zung befolgt werden, im Rahmen des 
§ 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstü-
cken zu gewähren, für die nach dieser Satzung An-
schluss- und Benutzungszwang besteht.  

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 
 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 

Stadt Detmold ausgestellten Dienstausweis auszu-
weisen. 

 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 
 
 
 
 

 
§ 19  Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der Stadt Detmold oder dem Abfall-

wirtschaftsverband Lippe obliegende Abfallentsor-
gung bei vorübergehenden Einschränkungen, Unter-
brechungen oder Verspätungen infolge von Betriebs-
störungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten, 
höherer Gewalt oder behördlichen Verfügungen, wer-
den die erforderlichen Maßnahmen so bald wie mög-
lich nachgeholt.  

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf 

Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz. 
Dies gilt im Einzelfall auch bei Verweigerung der Lee-
rung wegen Überschreitung der nach § 13 Abs. 5 
vorgegebenen höchstzulässigen Bruttogewichte, bei 
aufgrund von Frosteinwirkung im Behälter anhaften-
den Abfällen, verspäteter Bereitstellung der Abfälle 
oder bei Nichteinhaltung der Vorschriften nach 
§ 13 Abs. 6.  

 
§ 20 Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-

einrichtung / Anfall der Abfälle 
 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem An-
schluss- und benutzungspflichtigen Grundstücksei-
gentümer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfü-
gung gestellt worden sind oder ein oder mehrere Ab-
fallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur 
Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an 
die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung ange-
schlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Ent-
leerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als 

angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbe-
griffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

 
(3) Die Stadt Detmold und der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe sind  nicht verpflichtet, im Abfall nach verlore-
nen Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall vor-
gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen 
behandelt. 

 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur 

Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder 
wegzunehmen. 

 
§ 21  Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der Abfallentsorgung der Stadt Detmold 
und des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe werden Gebüh-
ren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensat-
zung für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Detmold 
erhoben.  
 

§ 22  Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz 
eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstücks-
eigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 
dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und 
Benutzungspflichtige vorhanden sind.  
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§ 23 

Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 

§ 24  Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-

troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er  

 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle 

der Stadt Detmold oder dem Abfallwirtschaftsver-
band Lippe zum Einsammeln oder Befördern 
überlässt; 

b) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt Detmold 
oder dem Abfallwirtschaftsverband Lippe nicht 
überlässt oder von der Stadt Detmold bestimmte 
Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von 
Abfällen nicht benutzt und damit dem Anschluss- 
und Benutzungszwang in § 6 zuwiderhandelt; 

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder 
Abfallsäcke entgegen § 2 Abs. 3 sowie 
§ 13 Abs. 2, 4 -6 dieser Satzung mit anderen Ab-
fällen füllt; 

d) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentli-
che Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 die-
ser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 

e) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m 
§ 20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt durchsucht 
oder wegnimmt; 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geld-
buße vorsehen. 

 
§ 25  Inkrafttreten  
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.  
 

Anlage I: Zugelassene Abfälle 
Anlage II: Schadstoffsammlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Detmold wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 28.11.2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 

Anlage I 
Zugelassene Abfälle 
 
1. Zugelassene Abfälle für die Bioabfalltonne (grüne 

Tonne)  
 
z.B. biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische 
Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbe-
reichen soweit sie nach der Art, Menge und Beschaffenheit 
mit Bioabfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt wer-
den können, insbesondere z.B. Obst- und Gemüseabfälle, 
Teeblätter, Kaffeefilter, Nussschalen, kleine Mengen kaltes 
Friteusenfett, Küchenkrepp (kleine Mengen), Gartenabfälle 
wie Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und 
Baumastschnitt bis zu einem Durchmesser von max. 4 cm, 
Rasenschnitt, Unkraut, Speisereste und Knochen nur aus 
privaten Haushalten 
 
Nicht aufgeführte Abfälle sind nicht zugelassen: 

z. B. behandeltes Holz, sperriger Baum-, Astschnitt, 
sperrige Wurzeln, kompostierbare Biomüllbeutel, sämt-
liche nicht kompostierbaren Abfälle wie Restmüll, 
Kunststoffe, Metalle, nicht entleerte Verpackungen, 
Glas etc. sowie Küchen- und Speisereste, die nicht in 
privaten Haushalten angefallen sind. Schadstoffe 

 
2. Zugelassene Abfälle für die Restmülltonne (graue 

Tonne)  
 

Insbesondere nicht verwertbare Abfälle, wie z.B. Keh-
richt, kalte Asche, Schaumstoff, Porzellan und Steingut, 
Hygieneartikel, Spiegel, Fensterglas, kleine Stücke be-
handeltes Holz, Tapeten, Gummiprodukte, Kerzen-
stummel, Zigarettenkippen, Putzlappen, Schreibartikel 
wie Stifte u.ä., Rasierklingen etc. 
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nicht zugelassen sind: 

z.B. heiße Asche, schlammige und flüssige Abfälle, 
Schadstoffe u.a. Energiesparlampen, Elektro- und 
Elektronikaltgeräte, sperrige Gegenstände, Bauschutt 

 
3. Zugelassene Abfälle für die Papiertonne (blaue 

Tonne) 
 

Sämtliche Papier- und Pappabfälle wie insbesondere 
Zeitschriften, Kataloge, benutztes Büro- und Schulpa-
pier, unbeschichtete Pappverpackungen, Kartons 
 

nicht zugelassen sind: 
z.B. Tapeten, Kohlepapier  

 
Grundsätzlich gilt: 
Keine sperrigen Abfälle oder Steine in die Abfallbehälter, 
sie können die Behälter und Sammelfahrzeuge beschädi-
gen. Für Schäden durch eine unsachgemäße Behandlung 
oder die Entsorgung nicht zugelassener Stoffe und Gegen-
stände kann der Nutzer haftbar gemacht werden. 
 

Anlage II 
 
Schadstoffsammlung 
 
Insbesondere gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten  
sowie Kleinmengen  vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben wie z.B. Pflanzenschutzmit-
tel, Spraydosen mit schädlichen Restinhalten, Leuchtstoff-
röhren, Energiesparlampen, Medikamente, Farben, Lacke, 
Pinselreiniger 
 
 
 
497 Einladung zur 29. öffentlichen/nicht 

öffentlichen Sitzung des Rates am Mittwoch, 
19.12.2012, 17:00 Uhr, Stadthalle Detmold, 
Schlossplatz 7, 32756 Detmold, großer 
Festsaal 

 
Tagesordnung 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  
1 Wahl eines Ortsbürgermeisters für den Ortsteil Hei-

denoldendorf als Nachfolger für Herrn Heinz-
Joachim Köhne, der sein Amt zum 31.12.2012 nie-
derlegt  
-Unterlagen sind der Sitzungseinladung beigefügt 

  
2 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-

ge und Anfragen der Politik, Informationen der Ver-
waltung 

  
2.1 Schreiben der Herren Seiler und Stukenbrok vom 

19.11.2102  
Antrag auf Umbenennung der Hindenburgstraße in 
Detmold-Hiddesen in Europastraße 
- Schreiben ist der Sitzungseinladung beigefügt 

  
2.2 Schreiben der Detmolder Alternative vom 

21.11.2012  
Antrag zur Umbenennung der Hindenburgstraße 
(Hiddesen)  
-Schreiben ist der Sitzungseinladung beigefügt 

  
 

 
2.3 "Hindenburg in Detmold"  Ausarbeitung von Dr. An-

dreas Ruppert, Stadtarchiv  
- Schriftstück ist beigefügt 

  
3 Genehmigung der Niederschrift über die 28. öffent-

liche Sitzung vom 22.11.2012 
  
4 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gre-

mien 
  
4.1 Antrag  Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 

04.12.2012 
- Schreiben ist der Sitzungseinladung beigefügt 

  
4.2 Antrag Ratsfraktion SPD vom 04.12.2012  

- Schreiben ist der Sitzungseinladung beigefügt 
  
5 Kommunalwahl 2014 - Bildung des Wahlausschus-

ses 
Vorlage: Fb 3/391/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
23.11.2012 versendet 

  
6 Bildung einer Einigungsstelle nach dem Landesper-

sonalvertretungsgesetz (LPVG) 
Vorlage: Fb 1/403/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
23.11.2012 versendet 

  
7 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
7.1 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Entwässerungssatzung der Stadt Detmold 
- Erhöhung der Abwassergebühr Schmutzwasser 
- Senkung der Abwassergebühr Niederschlagswas-

ser 
Vorlage: Fb 5/392/2012 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 

16.11.2012 versendet 
- eine Ergänzung zur Vorlage ist die TV 2 der 

Tischvorlage HFA 03.12.2012 (Fb 1/417/2012) 
  
7.2 Herstellungssatzung gem. § 8 Absatz 1 der Sat-

zung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen in der Stadt Detmold 
hier: Endgültige Herstellung der Anlage "In den 
Hülsen" von Leistruper-Wald-Straße bis Einmün 
dung Neue Reihe 
Vorlage: Fb 5/400/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
16.11.2012 versendet  

  
8 Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmit-

teln 
Vorlage: Fb 3/387/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
09.11.2012 versendet 

  
9 Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und Ent-

lastung des Bürgermeisters 
Vorlage: 1.4/353/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
16.11.2012 versendet 

  
10 Entwurf des Jahresabschlusses 2010  

Vorlage: Fb 1/418/2012 
- Vorlage wird nachgereicht 
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11 Bebauungspläne und sonstiges Baurecht 
  
11.1 Bebauungsplan 11-01 "Tempelgrundweg", Neuauf-

stellung 
Ortsteil: Diestelbruch 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/393/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
23.11.2012 versendet (in der Vorlage fehlt teilweise 
S.25/26 der öffentlichen Anlage, diese Seiten sind 
der Einladung beigefügt) 

  
12 Stellenplan 2013 – Gesamtdarstellung 

Vorlage: Fb 1/399/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
23.11.2012 versendet 

  
13 Budgetberatungen und Haushaltssatzung 2013 mit 

Anlagen 
Vorlage: Fb 1/419/2012 

  
14 Verschiedenes 
  
B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  
1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-

ge und Anfragen der Politik, Informationen der Ver-
waltung 

  
2 Genehmigung der Niederschrift über die 28. nicht 

öffentliche Sitzung vom 22.11.2012 
  
3 Stellenplan 2013 

Vorlage: VV/332/2012 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
19.10.2012 versendet 

  
3.1 Stellenplan 2013 -Ergänzungsvorlage- 

Vorlage: VV/332/2012/1 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost vom 
23.11.2012 versendet 

  
4 Verschiedenes 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Gemeinde Extertal 
 
498 Gebührenordnung für besondere Serviceleis-

tungen des Standesamtes Nordlippe vom 
20.11.2012 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 
(GV. NRW. S. 524) und § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666), den §§ 1 und 4 des Kommunalabga-
bengesetzes vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) 
sowie des § 72 des Personenstandsgesetzes vom 
19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122) in den jeweils geltenden 
Fassungen hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner 
Sitzung am 25.10.2012 folgende Gebührenordnung be-
schlossen: 
 

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 
 
Das Standesamt Nordlippe hat den gesetzlichen Auftrag, 
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften im würdevol-
len Rahmen durchzuführen. Zusätzlich ist der Anspruch 
vieler Paare an die standesamtliche Trauung in der heuti-
gen Zeit gestiegen. Dieser Anspruch findet Berücksichti-
gung in dem erweiterten zeitlichen Angebot zur Durchfüh-
rung einer Eheschließung oder einer Lebenspartnerschaft. 
 

§ 2 Gebühren 
 
Für die Durchführung von Eheschließungen/Begründung 
von Lebenspartnerschaften sind folgende zusätzliche Ge-
bühren zu entrichten: 
 
1.) Freitags von 12.00 bis 17.00 Uhr 

(nach Vereinbarung weitere Trauzeiten möglich) 
100,00 €, 
 
samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr 
(nach Vereinbarung weitere Trauzeiten möglich) 
100,00 €. 

 
2.) Bei Eheschließungen / 

Begründung von Lebenspartnerschaften 
montags bis donnerstags ab 18.00 Uhr 
66,00 €. 

 
Alle übrigen Gebührentatbestände und Gebührensätze 
richten sich nach der jeweils gültigen Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW (Anlage zu Allgemeinen Ge-
bührenordnung NRW, Tarifstelle 5b). 
 

§ 3 Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner sind die Antragsteller. 
 

§ 4 Fälligkeit der Gebühren 
 
Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. 
Sie sind zu entrichten bei Anmeldung der Eheschließung 
bzw. Lebenspartnerschaft, spätestens 2 Wochen nach Zu-
stellung des Gebührenbescheides. 
 
 
 
 
 

 
§ 5 Gebührenerstattung 

 
(1) Wird der Antrag auf Durchführung einer Ehe-

schließung bzw. Lebenspartnerschaft vorzeitig 
aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstat-
tung entrichteter Gebühren. 

 
(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmä-

ßig erstattet, wenn das Standesamt eine Durch-
führung aus Gründen widerruft, die nicht vom Ge-
bührenschuldner zu vertreten sind. 

 
§ 6 Inkrafttreten 

 
Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührenordnung für besondere Service-
leistungen des Standesamtes Nordlippe wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Gebührenordnung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b)  diese Gebührenordnung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Extertal, den 20.11.2012 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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499 Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ex-

tertal vom 20.11.2012 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe F der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung 
vom 13.12.2011 (GV. NRW.  S. 685), der §§ 1, 2, 4, 5 und 
6 des Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz zur Stärkung der Bürgerbeteiligung 
vom 13.12.2011 (GV.NRW. S. 687), sowie des § 32 der 
Friedhofssatzung der Gemeinde Extertal für die von der 
Gemeinde Extertal bewirtschafteten kommunalen und 
kirchlichen Friedhöfe vom 20.05.2008 hat der Rat der Ge-
meinde Extertal in seiner Sitzung am 25.10.2012 folgende 
Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Extertal be-
schlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der von der Gemeinde Extertal bewirt-
schafteten kommunalen und kirchlichen Friedhöfe und der 
Bestattungseinrichtungen sowie für weitere Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Sat-
zung Gebühren erhoben.  
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller oder die 
Person, in dessen Auftrag der Friedhof oder die Bestat-
tungseinrichtungen benutzt werden, verpflichtet. Ebenso 
sind es Personen, die nach dem Bestattungsgesetz die er-
forderlichen Sorgemaßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit und der Totenruhe zu veranlassen haben. Lebte der 
Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes in einem Kranken-
haus, einer Pflege- oder Gefangenenanstalt, einem Heim, 
einem Lager, einer Sammelunterkunft oder einer ähnlichen 
Einrichtung, so ist der Direktor oder Leiter des Kranken-
hauses, der Anstalt, des Heimes oder Lagers oder deren 
Beauftragte Verpflichteter im obigen Sinne, wenn Angehö-
rige innerhalb der für die Bestattung bestehenden Zeit nicht 
aufzufinden sind. Wird der Antrag von mehreren Personen 
gestellt, so haftet jeder einzelne als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entrichtung und Beitreibung der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Gebührenbescheides fällig. Rückständige Ge-
bühren werden im Verwaltungszwangsverfahren nach 
Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas-
sung eingezogen. 
 
(2) Von der Erhebung kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn sie im Einzelfall eine unbillige Härte darstellt. 
Die Entscheidung trifft der Bürgermeister. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 

Grabnutzungsgebühren 
 
Für die Überlassung von Reihengräbern und die Übertra-
gung von Grabnutzungsrechten für Wahlgräber und die 
Nutzung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen außer-
halb der Trauerhallen werden folgende Gebühren erhoben:  
 
1. Reihengrabstätten 
a) Kinder bis einschl. 5. Lebensjahr 300,-- € 
b) Personen vom 6. Lebensjahr an 650,-- € 
c) Anonyme Reihengrabstätte 180,-- € 
 
2. Rasenreihengrabstätten 
a) Kinder bis einschl. 5. Lebensjahr 300,-- € 
b) Personen vom 6. Lebensjahr an 650,-- € 
 
3. Wahlgrabstätten  
 Nutzungsgebühr je Grabstelle 710,-- € 
 
4. Urnengrabstätten 
a) Urnenreihengrabstätte  540,-- € 
b) Urnenwahlgrabstätte (bis zu 4 Urnen)  685,-- € 
c) für die Beisetzung einer Urne in einer    46,-- € 
 bereits belegten Reihen- bzw. Wahlgrabstätte 
 vor Ablauf der Ruhezeit 
d) Rasenurnenreihengrabstätte 540,-- € 
e) Anonyme Urnenreihengrabstätte 105,-- € 
 

§ 5 
Verlängerung der Nutzungszeit für Wahlgrabstätten 

 
(1) Für die Verlängerung der Nutzungsrechte an Wahlgrab-
stätten ist eine Gebühr zu entrichten. 
Sie beträgt pro Grabstelle jährlich 27,- €. 
 
(2) Für die Verlängerung der Nutzungsrechte an Urnen-
wahlgrabstätten ist eine Gebühr zu entrichten. 
Sie beträgt jährlich 25,- €. 
 

§ 6 
Bestattungsgebühren 

 
Für das Ausheben und Schließen eines Grabes werden 
folgende Gebühren erhoben: 
 
1. Bestattung in Reihengrabstätten und Rasenreihengrab-

stätten 
a) Kinder bis einschl. 5. Lebensjahr 225,-- € 
b) Personen vom 6. Lebensjahr an 420,-- € 
 
2. Bestattung in Wahlgrabstätten je Grabstelle 445,-- € 
 
3. Beisetzung in Urnengrabstätten und Rasenurnenrei-

hengrabstätten 
 je Grabstelle 180,-- € 
 
4. Zuschlag für Ausheben und Schließen eines 
 Grabes am Samstag 100,-- € 
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§ 7 

Umbettung von Leichen bzw. Urnen 
 
(1) Für die Ausgrabung einer Leiche  
a) Kinder bis einschl. 5. Lebensjahr 400,-- € 
b) Personen vom 6. Lebensjahr an 860,-- € 
Mit dieser Gebühr sind das Öffnen und Schließen der be-
legten Grabstätte und Mithilfe beim Herausheben des Sar-
ges (Gestellung eines Friedhofsbaggers mit Fahrer) abge-
golten. 
 
(2) Für die Ausgrabung einer Urne 435,-- € 
 
Mit dieser Gebühr sind das Öffnen und Schließen der be-
legten Urnengrabstätte abgegolten. 
 
(3) Etwa notwendige Särge sind vom Auftraggeber zu stel-
len. 
 

§ 8 
Nutzung der Kapelle bzw. Leichenhalle 

 
1. Benutzung der Kapelle für Trauerfeiern gemäß § 14 der 

Friedhofssatzung 300,-- € 
2. Benutzung der Leichenhalle pro Tag 12,-- € 
 

§ 9 
Genehmigung von Grabdenkmälern 

 
Für die Prüfung von Anträgen zur Aufstellung von Grab-
denkmälern werden folgende Gebühren erhoben: 
1. Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten 46,-- €, 
2. alle übrigen Grabstätten 46,-- €. 
 

§ 10 
Instandhaltung und Pflege nach Einebnung 

 
Wird die Grabstätte frühzeitig eingeebnet, wird für die Zeit 
bis zum Ablauf der Ruhezeit eine Gebühr für die Pflege 
und Instandhaltung der Grabstätte erhoben. 
Sie beträgt jährlich 30,-- €. 
Mit der Einebnung der Grabstätte wird die Gebühr für die 
gesamte noch verbleibende Nutzungs- bzw. Ruhezeit fällig. 
 

§ 11 
Zulassung von Gewerbetreibenden 

und Sondergenehmigungen 
 
Für die Zulassung von Gewerbetreibenden wird je Antrag 
eine Gebühr erhoben in Höhe von 46,-- €. 
Die Zulassung gilt für die Dauer eines Jahres. 
 
Für sonstige, zusätzliche, oder nicht im Voraus bestimmba-
re Leistungen der Verwaltung (Sondergenehmigungen), 
werden Gebühren je Arbeitsstunde in Höhe von 92,-- €. 
erhoben, die vom Antragsteller zu entrichten sind. 
 

§ 12 
Rechtsmittel 

 
Gegen die Gebührenfestsetzung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden erhoben werden. 
 
 
 
 
 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
 
(1) Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Friedhofsgebührensatzung vom 
20.05.2008 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrecht-
lichen Vorschriften außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Friedhofsgebühren für 
die von der Gemeinde Extertal bewirtschafteten kommuna-
len und kirchlichen Friedhöfe vom 20.11.2012 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn: 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-

anstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
32699 Extertal, den 20.11.2012 
 
Gemeinde Extertal 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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500 Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal 

abgegebenen Trinkwassers 
 
Aufgrund des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 29. April 2007 
(BGBl. I S. 600) i. V. mit § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Extertal in der zz. gültigen Fassung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Härtebereiche des von der Gemeinde Extertal abgege-
benen Trinkwassers haben am 07.05.2012 in nachstehen-
den Versorgungsbezirken betragen: 
 
Ortsteil(e) Deutscher 

Härtegrad 
(dH) 

Millimol Härtebereich 

Almena 15,5 2,764 hart 

Göstrup 16,8° 2,995 hart 

Bösingfeld/ 
Asmissen/ 

Nalhof/ 
Meierberg 

12,2°-22,8° 2,175-4,065 mittel bis hart 

Bremke 13,3° 2,371 mittel 

Rott 13,0° 2,318 mittel 

Silixen/ 
Laßbruch/ 

Küken-
bruch 

12,4°-13,1° 2,210-2,336 mittel 

 
Härtebereich weich 
weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich mittel 
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Härtebereich hart 
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter 
 
Wirtschaftsberiebe Extertal 
Der Betriebsleiter 
Az.: I.3 - 815.75/Fr/Km 
Extertal, 27.11.2012 
 
 
gez. 
(Hubertus Fricke) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
501 Bekanntmachung über die Einebnung von 

Grabstellen auf den kommunalen Friedhöfen 
der Stadt Horn-Bad Meinberg 

 
1. Bei den folgenden Grabstätten sind die vorgeschriebe-

nen laufenden gärtnerischen Unterhaltungsarbeiten 
nicht durchgeführt worden: 

 
 Friedhof Horn ‚Am Kreuzenstein’ 
 
 Reihengrab 
 Feld I, Reihe 5, Nr. 84 
 (Erika Herzog) 
 
 Reihengrab 
 Feld F, Reihe 2, Nr. 34 
 (Rudolf Zuber) 
 
 Reihengrab 
 Feld F, Reihe 2, Nr. 32 
 (Margarete Gildner) 
 
 Friedhof Horn‚Steinheimer Straße’ 
 
 Reihengrab 
 Feld RG7, Reihe 1, Nr. 1 
 (Hannelore Simon) 
 
 Die Pflegeverpflichteten werden hiermit gebeten, die 

Grabstätte bis spätestens 31.03.2013 wieder ord-
nungsgemäß herzurichten. Anderenfalls bin ich ge-
zwungen, die Einebnung gemäß § 28 der Satzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 22.07.2011 durchzuführen. 

 
2. Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit 
 
 Friedhof Horn ‚Am Kreuzenstein‘ 
 
 Wahlgrab für 2 Urnen 
 Feld H2, Reihe 1, Nr. 3A-3B 
 (Walter Siekmann) 
 Nutzungszeit bis 23.08.2007 
 
 Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 31.03.2013 

den Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Horn-Bad Meinberg, 
Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg stellt, wird 
die Grabstätte von Amts wegen abgeräumt und einge-
ebnet. 

 
 Friedhof Horn ‚Steinheimer Straße’ 

 
 Wahlgrab für 2 Personen 
 Feld A, Reihe 4, Nr. 15-16 
 (Paula und Friedrich Kronshage) 
 Nutzungszeit bis 26.03.2011 
 
 Wahlgrab für 2 Personen 
 Feld A, Reihe 3, Nr. 11-12 
 (Gudrun, Käthe und Bernhard Aldegarmann) 
 Nutzungszeit bis 13.04.2005 

 
 
 

 
 Nach Ablauf der Nutzungszeit können Pflege-

verpflichtete für Grabstellen auf dem Friedhof Horn 
‚Steinheimer Straße’ Nutzungsvereinbarungen mit der 
Stadt Horn-Bad Meinberg abschließen, die eine weitere 
Erhaltung zur Pflege der Gräber sicherstellen, jedoch 
eine weitere Beerdigung in der Grabstätte ausschlie-
ßen. 

 
 Sofern nicht bis zum 31.03.2013 ein dazu Berechtigter 

einen Antrag auf Abschluss einer Nutzungsvereinba-
rung zur weiteren Pflege der Grabstätte bei der Fried-
hofsverwaltung der Stadt Horn-Bad Meinberg, Burg-
straße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg stellt, werden die 
Grabstätten von Amts wegen abgeräumt und eingeeb-
net. 

 
Angehörige werden gebeten, die Grabmale, Blumenvasen 
und den übrigen Grabschmuck zu entfernen. Nicht abge-
räumtes Grabzubehör geht in das Eigentum der Stadt über. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 19.11.2012 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Lage 
 
502 Ausbau des Haferbaches sowie von zwei na-

menlosen Wasserläufen im Ortsteil Wäh-
rentrup 

 
Durch Beschluss des Landrat des Kreises Lippe – Fachbe-
reich 4 Umwelt und Energie – in Detmold vom 14.11.2012, 
Az. 4.3-66 38 22-14/50, ist der Plan für das Vorhaben 
 
Ausbau des Haferbaches sowie von zwei namenlosen 
Wasserläufen im Ortsteil Währentrup, Antragsteller: 

Stadt Oerlinghausen 
 
gemäß 
 
- § 68 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fassung, 

 
- §§ 100-104, 136, 138, 152, 153 des Wassergesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz NRW - LWG) vom 25.06.1995 
(GV NW S. 926/SGV. NRW.77) in der z. Zt. gültigen 
Fassung, 

 
- § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 
29.04.1992 (GV NW S. 175) in der z. Zt. gültigen Fas-
sung, 

 
- §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsverfahrensge-
setz - VwVfG. NRW.) vom 12.11.1999 
(GV. NRW. S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung 

 
festgestellt worden. 
 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und des festgestellten Planes lie-
gen  
 
ab dem 07. Januar 2013 
 
für die Dauer von zwei Wochen bei der Stadt Lage, Lange 
Str. 74, 32791 Lage 
 
während der allgemeinen Dienststunden des Bürgerbüros 
(montags u. mittwochs 8.00 – 17.00 Uhr, dienstags 7.30 – 
17.00 Uhr,  donnerstags 7.30 – 18.00 Uhr,  freitags 7.30 – 
13.00 Uhr) 
 
zur allgemeinen Einsicht aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist (Ablauf des 
21. Januar 2013) gilt der Beschluss gemäß § 74 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG. NRW.) vom 12.11.1999 
(GV. NRW. S. 602) in der z. Z. gültigen Fassung gegen-
über den übrigen Betroffenen als zugestellt.  
 
Detmold, den 15.11.2012 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
Team 4.0.1 Umweltverwaltung 
Als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
Drexhage 
 
Az: 4.3-66 38 22-14/50 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gem. 
§ 70 WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Stadt Lage, d. 29.11.2012 
 
-Der Bürgermeister- 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 
 
 
503 Aufstellung des Bebauungsplans G 275 

„Landwehr“ und 81. Änderung des Flächen-
nutzungsplans im OT Müssen der Stadt Lage 

 
 hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Durchführung der öffentlichen Auslegung 
 
Gemäß Beschlussfassung des Bau- und Planungsaus-
schusses der Stadt Lage vom 22. November 2012 wird 
gem.  § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) hiermit 
bekannt gemacht, dass die öffentliche Auslegung zur Auf-
stellung des Bebauungsplan G 275 „Landwehr“ und zur 
81. Änderung des Flächennutzungsplan im OT Müssen der 
Stadt Lage in der Zeit vom  
 
18. Dezember 2012 bis einschließlich 29. Januar 2013 

 
im Fachteam Planen der Stadt Lage, Rathaus III, 32791 
Lage, Lange Straße 67, 2. Obergeschoss, Zimmer 204, 
während der Dienststunden stattfindet. Lage und Umfang 
des Plangebietes sind aus dem in dieser Bekanntmachung 
abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich Der räumliche Gel-
tungsbereich ist in dem Übersichtsplan im Maßstab 1:5.000 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Abgrenzung ist die Grenzeintragung in dem 
ausliegenden Plan verbindlich.  
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar: 
- Umweltbericht  
- artenschutzrechtliche Vorprüfung  
- schalltechnische Untersuchung  
- fachgutachterliche Begleitung zur Bodensanierung 
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
dem offen liegenden Entwurf des Bebauungsplans G 275 
„Landwehr“ sowie zur 81. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Lage, OT Müssen, schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift bei der vorgenannten Auslegungsstelle 
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit die den Antrag stellende Person Ein-
wendungen geltend macht, die sie im Rahmen dieser öf-
fentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lage, 29. November 2012 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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504 Einladung zur 26. Ratssitzung am 13.12.2012 
 
E I N L A D U N G  
Sitzungsnummer: RAT/026/9. LEGISL. 
Gremium: Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag: 13.12.2012 
Sitzungsort: Aula des Schulzentrums 
 Werreanger  
Beginn der Sitzung: 17:15 Uhr 
 
1 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
 
1.1.2 Beschlussfähigkeit 
 
1.1.3 Tagesordnung 
 
1.2 Niederschrift vom 25.10.2012 
 
1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.4.1 Genehmigung des am 23.10.2012 seitens der 

Stadt Lage geschlossenen Vorvertrags auf Ab-
schluss eines Grundstückstauschvertrags im Orts-
teil Hörste 

 
1.4.2 Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet 

Sülterheide 
 
1.5 Anfragen 
 
1.6 Beantwortung von Anfragen 
 
2 ÖFFENTLICHE SITZUNG (Beginn: ca. 18:00 

Uhr) 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
 
2.1.2 Beschlussfähigkeit 
 
2.1.3 Tagesordnung 
 
2.2 Niederschrift vom 25.10.2012 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Personelle Änderungen in den Ratsgremien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
2.5.1 3. Änderung der Gebührensatzung vom 

17.12.2009 zur Straßenreinigungssatzung der 
Stadt Lage 

 
2.5.2 8. Änderung  der Gebührensatzung vom 

13.12.2000 zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Lage 

 
2.5.3 Anpassung der Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen aus 
dem Gebiet der Stadt Lage 

 
2.5.4 Anpassung der Richtlinien über die Förderung von 

Kindern in Kindertagespflege auf dem Gebiet der 
Stadt Lage 

 
2.5.5 Änderung der "Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganz-
tagsgrundschule" 

 
2.5.6 Änderung der Entgeltordnung für die Bäder der 

Stadt Lage 
 
2.5.7 Stellenplan 2013 
 
2.5.8 Haushalt 2013  

Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haus-
haltsjahr 2013 einschließlich mittelfristiger Ergeb-
nis- und Finanzplanung 2012 - 2016 

 
2.5.9 Beantragung von überplanmäßigen Aufwendun-

gen und Auszahlungen bei dem Produktsachkonto 
006 001 002 008 / 5318060 bzw. 7318060 - Ge-
setzl. Betriebskostenzuschüsse f. Tageseinrich-
tungen f. Kinder von Trägern freier Jugendhilfe 

 
2.5.10 Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung / 

Auszahlung bei Produkt 001 014 001 (5215000 / 
721500) Bauliche Unterhaltung Hochbauten 

 
2.5.11 Zustimmung des Rates gem. § 82 Abs. 2 

GO NRW zu einem überplanmäßigen Aufwand  
hier: Personalaufwand 

 
2.5.12 Bekanntgabe der vom 07.03.2012 bis zum 

30.11.2012 bewilligten über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen für das 
Haushaltsjahr 2012 

 
2.5.13 Bebauungsplan G 3 F "Quartier nördlich der Stauf-

fenbergstraße" 
a) Auswertung der Offenlegung / Abwägungsbe-

schlüsse 
b) Satzungsbeschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
2.5.14 Bebauungsplan G 210 C „Wöstehofskamp“ der 

Stadt Lage Ortsteil Hörste im Bereich der ehema-
ligen Tennishalle und 82. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Lage im Ortsteil Hörste 
im Bereich der ehemaligen Tennishalle 
a) Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
b) Aufstellungsbeschluss Flächennutzungs-

planänderung 
c) Landesplanerische Zustimmung gem. § 34 

LPlG 
d) Planinhalte für das frühzeitige Beteiligungs-

verfahren 
 
2.5.15 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 

zum 31.12.2011 der Stadt Lage sowie Behandlung 
des Jahresergebnisses und Entlastung des Bür-
germeisters 

 
2.5.16 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 
 
2.5.17 Feststellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichtes 2011 des Städtischen Abwasserbe-
triebes Lage sowie Verwendung des Jahresüber-
schusses, Entlastung von Betriebsleitung und Be-
triebsausschuss 

 
2.5.18 Bestellung des technischen Stellvertreters der Be-

triebsleitung für den Städtischen Abwasserbetrieb 
 
2.6 Anfragen 
 
2.7 Beantwortung von Anfragen 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Lemgo 
 
505 Bebauungsplan Nr. 01.13 „Kleiner Spiegel-

berg“ inkl. der 1. vereinfachten Änderung 
hier: Einleitung des Aufhebungsverfahrens 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung der Alten Hansestadt 
Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 13.11.2012 die 
Einleitung des Aufhebungsverfahrens für den Bebauungs-
plan Nr. 01.13 “Kleiner Spiegelberg“ inklusive der 1. verein-
fachten Änderung beschlossen hat. 
 
Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungspla-
nes ist identisch mit dem Geltungsbereich des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes inkl. seiner 1. vereinfachten Ände-
rung. Für die genauen Grenzen des Plangebietes sind die 
Grenzeintragungen im Bebauungsplan verbindlich. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Lemgo, den 30.11.2012 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Stadt Lügde 
 
506 Rechtsverordnung über die Bildung von Schu-

leinzugsbereichen für Grundschulen der Stadt 
Lügde vom 28. November 2012 

 
Aufgrund des § 84 Abs. 1 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2005 (GV.NRW. S.102) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2012 
(SGV. NRW S 223) und der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW S. 666) zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S.685) hat der Rat 
der Stadt Lügde am 05.11.2012 folgende Rechtsverord-
nung beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die nachstehend aufgeführten Grundschulen der Stadt 
Lügde wird ein räumlich abgegrenztes Gebiet als Schulein-
zugsbereich gebildet: 
 
• Grundschule Lügde 
• Grundschule Rischenau 
 
§ 2 Abgrenzung der Schuleinzugsbereiche 
 
Die räumlichen Abgrenzungen der Schuleinzugsbereiche 
werden wie folgt festgelegt: 
 
• Grundschule Rischenau: 
 Ortsteile Rischenau, Niese, Köterberg, Hummersen, 

Falkenhagen, Wörderfeld und Sabbenhausen 
 
• Grundschule Lügde: 
 Ortsteile Lügde, Harzberg und Elbrinxen 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lügde, 28.11.2012 
 
 
Reker 
-Bürgermeister- 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 
 
 
507 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Lügde über die Entsorgung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, ab-
flusslose Gruben) vom 05. Dezember 2012 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), der §§ 51 ff. des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926) und der §§ 2, 4, 6 und 10 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), 
jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der 
Stadt Lügde in seiner Sitzung am 19. November 2012 fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lügde 
über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanla-
gen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 
14. Dezember 2010 (Kr.Bl. Lippe v. 27.12.2010, S. 884) 
beschlossen:  
 

§ 1 
 
Der § 11 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 11 Gebührensatz 
 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen beträgt 55,62 € je Kubikme-
ter abgefahrenen Grubeninhalts.  
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2013 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Stadt Lügde über die Entsorgung von Grundstücksentwäs-
serungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) 
vom 05. Dezember 2012 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Lügde, 05. Dezember 2012 
 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
Reker 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Mein-
berg 
 
508 Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof 

der evangelisch-reformierten Kirchengemein-
de Bad Meinberg 

 
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bad Mein-
berg, vertreten durch den Kirchenvorstand, hat am 05. Juli 
2012 gemäß § 6 der Friedhofsordnung der evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Bad Meinberg vom 28. Juni 
2006 die nachstehende Friedhofsgebührensatzung be-
schlossen: 
 
Die neue Friedhofsgebührensatzung tritt am 01. Januar 
2013 in Kraft. 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung des Friedhofs der Kirchengemeinde und 
seiner Bestattungseinrichtungen sowie für weitere Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser 
Satzung Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühren ist die antragstellende Person 
oder die Person, in dessen Auftrag der Friedhof oder die 
Bestattungseinrichtung benutzt werden, verpflichtet. Wird 
der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehre-
rer Personen gestellt, so haftet jeder einzelne als Gesamt-
schuldner. 
 

§ 3 
Entrichtung und Beitreibung der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren sind im Voraus, spätestens jedoch bei 

Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen an 
die Friedhofskasse der Kirchengemeinde zu entrich-
ten. Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung ent-
sprechender Sicherheit können Bestattungen oder 
Beisetzungen nicht verlangt werden. 

 
(2) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwal-

tungszwangsverfahren gemäß den Bestimmungen 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NW) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
§ 4 

Grabgebühren für Erdbestattungen 
 

(1) Reihengräber 
 

a) Kindergrab 
 bis einschl. 5. Lebensjahr 340,00 € 
 
b) Personen 

ab dem 6. Lebensjahr 900,00 € 
 

c) Raseneinzelgrab 2.467,00 € 
 einschl. Namensplatte 
 und Beschriftung 
 
 

 
d) Rasendoppelgrab 4.934,00 € 
 einschl. Namensplatten 
 und Beschriftungen 

 
(2) Wahlgräber 
 

a) Einzelwahlgrab 1.310,00 € 
 
b) Bei Wahlgräbern mit mehreren Grabstellen (Dop-

pelwahlgrab oder Familienwahlgrab) ist diese Ge-
bühr für jede Grabstelle zu entrichten. 
 

§ 5 
Grabgebühren für Urnenbeisetzungen 

 
(1) Reihengräber 
 

a) Urnenreihengrab 690,00 € 
 
b) Urnenrasengrab einschl. 
 der Namensplatte 
 und Beschriftung 1.682,00 € 
 
 Beisetzung einer zweiten 

 Urne 400,00 € 
 
(2) Urnenwahlgräber 
 je Grabstelle 790,00 € 

 
(3) Urnenkammern in Stelen 
 

a) Urnenkammer 
 in Stelenanlage I 1.650,00 € 
 ohne Verschlussplatte 
 
b) Urnenkammer 
 in Stelenanlage II 1.990,00 € 
 einschl. Verschlussplatte 
 ohne Beschriftung 

 
(4) Gemeinschaftsurnenfeld 890,00 € 
 einschl. eine Namenstafel 
 

§ 6 
Erneuerungsgebühr 

 
(1) Für eine Verlängerung der Nutzungszeit an Wahlgrä-

bern ist eine Erneuerungsgebühr zu entrichten. Sie 
beträgt für: 

 
a) Wahlgräber je Grabstelle 
 pro Jahr 43,70 € 
 
b) Rasengräber je Grabstelle 
 pro Jahr 67,50 € 
 
c) Urnengräber je Grabstelle 
 pro Jahr 39,50 € 
 
d) Stelenanlage I je Kammer 
 pro Jahr 82,50 € 
 
e) Stelenanlage II je Kammer 
 pro Jahr 99,50 € 

 
(2) Die Gebühr für die Einbettung einer Urne in ein be-

reits bestehendes Erdgrab beträgt unabhängig von 
eventuell fälligen Erneuerungsgebühren 250,00 € 
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§ 7 

Ausgleichsgebühr 
 
Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von 
Wahlgräbern die Ruhezeit die noch laufende Nutzungszeit, 
so ist für die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre 
für das gesamte Wahlgrab die Ausgleichsgebühr zu ent-
richten. Sie ist nach der Zahl der notwendigen Jahre auf 
der Grundlage der Erneuerungsgebühr anteilig zu berech-
nen und sofort fällig. 
 

§ 8 
Bestattungs- bzw. Beisetzungsgebühren 

 
(1) Als allgemeine Gebühren werden fällig: 
 
1. a. für ein Urneneinzelgrab 270,00 € 

 
b. für ein Urnendoppelgrab 
 pro Beisetzung 210,00 € 
 
c. für ein Einzelgrab 310,00 € 
 
d. für ein Doppelgrab 
 pro Bestattung 260,00 € 

 
einschließlich Nutzung der Friedhofseinrichtungen 
und Abräumen des Grabes sowie Entsorgung der 
Bepflanzung, der Einfassung und des Grabmals nach 
Ablauf der Nutzungszeit 

 
2. Für Trauerfeiern in der Kirche wird in der Zeit von No-

vember bis März ein Heizkostenzuschuss erhoben, 
dessen Höhe der Kirchenvorstand jährlich auf Grund 
der gültigen Energiepreise festsetzt. 

 
(2) Als Bestattungs- bzw. Beisetzungsgebühren werden 

fällig: 
 

a) Reihen- / Wahlgrab 500,00 € 
b) Kindergrab 175,00 € 
c) Urne 90,00 € 
d) Urne auf dem 
 Gemeinschaftsfeld 60,00 € 

 
Die Gebühren schließen das Öffnen und Verfüllen des 
Grabes und das Aufbringen von Kränzen und Schalen ein. 
 
(3) Sonderwünsche werden nach Aufwand berechnet. 

Die bei der Zweitbelegung erforderliche Entfernung 
und Wiederanbringung von Grabeinfassung und 
Grabstein werden von einem gesondert beauftragten 
Fachunternehmen berechnet. 

 
(4) Zu den Beträgen des § 8 Abs. 2 Buchstaben a) – d) 

ist der zum Zeitpunkt der Beisetzung gültige Mehr-
wertsteuersatz hinzuzurechnen, wenn die Arbeiten 
durch einen von der Friedhofsträgerin beauftragten 
Unternehmer ausgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 9 

Gebühren für Ausbettungen 
 
(1) Für Ausbettungen wird eine Gebühr in Höhe der tat-

sächlich entstehenden Kosten erhoben. 
 
(2) Für die Abwicklung der Ausbettung wird zusätzlich 

eine Verwaltungsgebühr 
 in Höhe von 150,00 € 
 erhoben. 
 

§ 10 
Stundungszinsen 

 
Für die Stundung von fälligen Gebühren und Ratenzahlung 
werden Zinsen nach den Regelungen der Abgabenordnung 
erhoben. Auf die Festsetzung dieser Zinsen wird verzichtet, 
wenn die Gebührenschuld in drei aufeinanderfolgenden 
Monaten nach Bestandskraft des Gebührenbescheides be-
glichen wird. 
 

§ 11 
Vorzeitige Aufgabe des Nutzungsrechts 

 
(1) Bei vorzeitiger Aufgabe der Nutzungsrechte wird pro 

Grabstelle und Jahr ein Pflegegeld 
 in Höhe von 40,00 € 
 erhoben. 
 
(2) Bei vorzeitiger Aufgabe der Nutzungsrechte für Ur-

nengräber wird pro Grabstelle und Jahr ein Pflege-
geld in Höhe von 30,00 € 

 erhoben. 
 

§ 12 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Diese Friedhofsgebührensatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit 
der öffentlichen Bekanntmachung. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach 

dem Vollzug der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt 

die Friedhofsgebührensatzung vom 22.03.2006 außer 
Kraft. 

 
Der Kirchenvorstand 

der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde 
Bad Meinberg 

 
gez. Rainer Holste (L.S.) gez. Karin Riesenberg 
 Kirchenältester  Vorsitzende 
 
gez. Harald Meinbrok 
 Kirchenältester 
 
Lippisches Landeskirchenamt Detmold, 
Az.: 3645-2 Nr. 14519 (2.3.1) Fri 17. September 2012 
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Dienstaufsichtliche Genehmigung 

 
Den vorstehenden Änderungen der Friedhofsgebührensat-
zung der ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg gemäß 
Kirchenvorstandsbeschluss vom 05. Juli 2012 für den 
kirchlichen Friedhof in Bad Meinberg wird hiermit die ge-
mäß Artikel 51 der Verfassung der Lippischen Landeskir-
che vom 23. November 1998 zur Erlangung der Rechts-
wirksamkeit notwendige 
 

dienstaufsichtliche Genehmigung 
 
erteilt. 
 
Lippisches Landeskirchenamt Detmold 
Im Auftrag 
 
gez. Fritsch 
(L.S.) 
 
Staatsaufsichtlich genehmigt 
Detmold, den 21. September 2012 
Bezirksregierung Detmold 
Im Auftrag 
 
 
gez. Schwerdtfeger 
(L.S.) 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 
 
 
509 Friedhofssatzung für den Friedhof der evange-

lisch-reformierten Kirchengemeinde Bad 
Meinberg vom 24. April 2012 

 
Die neue Friedhofssatzung tritt am 01. Januar 2013 in 
Kraft. 
 
Der kirchliche Friedhof ist eine Stätte, auf der die Gemein-
de ihre Toten zur letzten Ruhe bettet. Weil Christus dem 
Tode die Macht genommen und das Leben und unvergäng-
liches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangeli-
um, verkündet die Kirche im Vertrauen auf ihren Herrn die 
Hoffnung auf die Auferstehung und die Verheißung des 
ewigen Lebens.  
Der Friedhof ist mit seinen Gräbern ein Ort, an dem dies 
bezeugt wird und an dem man der Verstorbenen und des 
eigenen Todes gedenkt. Die Gestaltung des Friedhofs und 
vor allem die Inschriften auf den Grabmalen sollen dieser 
Verkündigung Ausdruck geben. Alle Arbeit für den Friedhof 
erhält aus solcher Weisung ihren Sinn und ihre Richtung. 
Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bad Mein-
berg, vertreten durch den Kirchenvorstand, erlässt gem. 
Artikel 106 der Verfassung der Lippischen Landeskirche 
vom 17. Februar 1931 zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 11. Juni 2005 i. V. m. § 49 der Ordnung für die 
Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden 
der Lippischen Landeskirche (Verwaltungsordnung – VwO) 
vom 01. Januar 2006, § 9 Ordnung für das Friedhofswesen 
in der Lippischen Landeskirche (Friedhofswesenordnung – 
FWO vom 01.Juli 2005 und § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – 
BestG NRW) die nachstehende 
 
 
 
 

 
Friedhofssatzung: 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Leitung und Verwaltung des Friedhofs 
§ 2 Benutzung des Friedhofs 
§ 3 Gestaltung des Friedhofs 
§ 4 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 5 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 
§ 6 Begriffsbestimmungen 
 
II. Gräber: Arten, Abmessungen, Rechte, Zeiten 
§ 7 Grabarten 
§ 8 Ruhezeiten 
§ 9 Abmessungen 
§ 10 Belegung 
§ 11 Nutzungsrechte 
 
§ 12 Besonderheiten bei Wahlgräbern 
§ 13 Übergang von Rechten an Gräbern 
§ 14 Nutzungszeiten für Gräber 
§ 15 Nutzungszeiten für Urnenkammern 
§ 16 Ende der Nutzungszeit 
 
III. Bestattungen und Feiern 
§ 17 Bestattungen 
§ 18 Anmeldung der Bestattung 
§ 19 Särge, Urnen und Trauergebinde 
§ 20 Leichenkammer 
§ 21 Friedhofskapelle 
§ 22 Andere Bestattungsfeiern am Grabe 
§ 23 Musikalische Darbietungen 
§ 24 Ein- und Ausbettungen 
 
IV. Anlage und Instandhaltung von Gräbern und 

Grabmalen 
§ 25 Anlage von Gräbern 
§ 26 Nicht angelegte oder nicht gepflegte Gräber 
§ 27 Grabhügel 
§ 28 Bauliche Anlagen; Allgemeines und Genehmi-

gungspflicht 
§ 29 Einfassungen 
§ 30 Grabmale; Allgemeines 
§ 31 Grabmale aus Stein 
§ 32 Grabmale aus Holz 
§ 33 Grabmale aus Metall 
§ 34 Verschlussplatten für Urnenkammern 
§ 35 Vorläufige Grabzeichen 
§ 36 Inschriften und Schmuck der Grabmale 
§ 37 Instandhaltung der Grabmale 
§ 38 Grabgewölbe 
 
V. Schlussbestimmungen 
§ 39 Gräber alter Rechte 
§ 40 Haftung 
§ 41 Zuwiderhandlungen 
§ 42 Gebühren  
§ 43 Öffentliche Bekanntmachung 
§ 44 Inkrafttreten 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Leitung und Verwaltung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof in Bad Meinberg steht in der Trägerschaft 
der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bad Mein-
berg. 
 
(2) Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchenvorstand. Zur 
Verwaltung des Friedhofs bildet der Kirchenvorstand einen 
Friedhofsausschuss. Er kann sich auch Beauftragter bedie-
nen. 
 
(3) Die Aufsichtsfunktionen der Ordnungs- und Gesund-
heitsbehörden werden hierdurch nicht berührt. 
 
(4) Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofs-
verwaltung dürfen personenbezogene Daten erhoben, ver-
arbeitet, gespeichert und genutzt werden. Eine Datenüber-
mittlung an sonstige Stellen und Personen ist zulässig, 
wenn 
 

a) es zur Erfüllung des Friedhofzwecks erforderlich ist 
oder 

b) die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein 
berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft darlegen und die 
betroffenen Personen kein schutzwürdiges Interes-
se an dem Ausschluss der Übermittlung haben. 

 
(5) Im Übrigen gilt für die Übermittlung § 13 des Kirchenge-
setzes über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (DSG-EKD). 
 

§ 2 
Benutzung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung der Gemein-
deglieder der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde 
Bad Meinberg und sonstiger Personen, die bei ihrem Able-
ben ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstät-
te besaßen. 
 
(2) Ferner werden auf ihm Angehörige von Kirchen, die der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) angehören, 
bestattet. 
 
(3) Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Friedhofs-
trägerin. 
 

§ 3 
Gestaltung des Friedhofs 

(1) Der Baumbestand steht unter besonderem Schutz, weil 
der Friedhof in seiner parkähnlichen Anlage auch der Erho-
lung und Besinnung seiner Besucher dient. 
 
(2) Die Anlagen für Urnenkammern, das Ge-
meinschaftsfeld, die Rasengrabfelder und die Urnenrasen-
grabfelder werden durch die Friedhofsträgerin unterhalten. 
Im Bereich dieser Anlagen dürfen von den Nutzungsbe-
rechtigten keine Anpflanzungen vorgenommen werden. 
Kränze und Blumen dürfen nur auf den dafür vorgesehe-
nen Flächen abgelegt werden. Die Friedhofsträgerin ist be-
rechtigt zehn Tage nach der Bestattung oder Beisetzung 
bzw. zehn Tage nach Totensonntag und im Zuge der Un-
terhaltung abgelegte Blumen etc. zu entfernen und zu ent-
sorgen. 
 
 

 
(3) Die Aufteilung des Friedhofs in Grabfelder erfolgt durch 
die Friedhofsträgerin. Die vom Kirchenvorstand genehmig-
ten Aufteilungspläne können von Nutzungsberechtigten im 
Gemeindebüro eingesehen werden. Bewerber um ein 
Grabnutzungsrecht können an Hand dieser Pläne oder an 
Ort und Stelle wählen, welchen Grabplatz sie wünschen. 
 

§ 4 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen der 
Friedhofsträgerin bzw. ihrer Beauftragten sind zu befolgen. 
 
(2) Der Friedhof ist für Besucher grundsätzlich an allen Ta-
gen von Sonnenaufgang frühestens aber von 07:00 Uhr bis 
Sonnenuntergang geöffnet. Die Friedhofsträgerin kann den 
Besuch des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes vorübergehend einschrän-
ken. 
 
(3) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet: 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (z. B. Kraftfahr-
zeugen, Fahrrädern, Rollern, Rollschuhen) zu be-
fahren. Ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstüh-
le, Rollatoren sowie Fahrzeuge des Friedhofs-
trägerin und der Gewerbetreibenden, die an einem 
Grab arbeiten, 

 
b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubie-

ten und dafür zu werben, 
 
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer 

Bestattung oder Beisetzung störende Arbeiten aus-
zuführen, 

 
d) gewerbsmäßig Fotos, Filme, Videos oder Tonauf-

nahmen zu erstellen und oder zu verwerten, 
 
e) Druckschriften ohne Genehmigung der Friedhofs-

trägerin zu verteilen, 
 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimm-

ten Plätze abzulegen sowie Abfälle anderer Her-
kunft auf dem Friedhof zu entsorgen, 

 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 

zu verunreinigen (Hundekot ist unverzüglich ord-
nungsgemäß zu entsorgen) oder zu beschädigen, 
Einfriedigungen und Hecken zu übersteigen und 
Gräber unberechtigt zu betreten, 

 
h) zu lärmen, zu spielen, zu lagern oder sich sportlich 

zu betätigen, 
 
i) Hunde frei laufen zu lassen, 
 
j) sich als unbeteiligter Zuschauer während der Be-

stattungs- bzw. Beisetzungsfeier oder bei einer Aus- 
bzw. Einbettung störend in unmittelbarer Nähe des 
Grabes aufzuhalten, sowie die Leichenkammer oder 
die Friedhofskapelle unbefugt zu betreten, 

 
k) außerhalb von Bestattungen bzw. Beisetzungen oh-

ne Zustimmung der Friedhofsträgerin Ansprachen 
zu halten und musikalische Darbietungen vorzutra-
gen, 
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l) Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schäd-

lingsbekämpfungsmittel zu verwenden. 
 

(4) Ausnahmen sind im Einzelfall möglich, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofs und dieser Satzung vereinbar 
sind. Die Zustimmung der Friedhofsträgerin ist einzuholen. 
 

§ 5 
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige 
Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit auf dem 
Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsträ-
gerin, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeit festlegt. 
 
(2) Auf schriftlichen Antrag werden solche Ge-
werbetreibende zugelassen, die 
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-
sicht zuverlässig sind, 

 
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meister-

prüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrol-
le eingetragen sind oder über eine gleichwertige 
Qualifikation verfügen und 

 
c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung 

abgeschlossen haben. 
 
Die Voraussetzungen des Absatzes 2 sind bei der Antrag-
stellung nachzuweisen. Die Gewerbetreibenden haben die-
se Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten. 
 
(3) Die Friedhofsträgerin kann Ausnahmen zulassen, so-
weit ihnen keine gesetzlichen Regelungen oder Verord-
nungen entgegenstehen. 
 
(4) Die Zulassung wird durch schriftlichen Bescheid in der 
Regel auf fünf Jahre befristet erteilt. Gleichzeitig wird eine 
Zulassungskarte ausgestellt, die bei Arbeiten auf dem 
Friedhof mitzuführen und auf Verlangen Bediensteten der 
Friedhofsträgerin vorzuzeigen ist. 
 
(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn eine der 
Voraussetzungen fortgefallen ist. Das gilt auch, wenn der 
Gewerbetreibende oder seine Bediensteten gegen diese 
Friedhofssatzung verstoßen. 
 
(6) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätig-
keit auf dem Friedhof verursachen. 
Gewerbliche Arbeiten dürfen auf dem Friedhof nur montags 
bis freitags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr und 
samstags von 07:00 bis 13:00 Uhr durchgeführt werden. Im 
Falle des § 4 Abs. 2 S. 2 sind die gewerblichen Arbeiten 
untersagt. 
Auch die Anfuhr von Materialien ist nur in dieser Zeit er-
laubt. Die für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge und Ma-
terialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern 
oder stören. 
 
(7) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren 
Arbeiten anfallenden, nicht kompostierbaren Abfälle vom 
Friedhof zu entfernen. 
 
 
 

 
(8) Firmenbezeichnungen dürfen nach Absprache mit der 
nutzungsberechtigten Person in Form eines Schildes in ei-
ner Größe von 4 cm x 8 cm an der Seite oder Rückseite 
des Grabmals (das Grabmal betreffend) angebracht oder 
im Bereich der vorderen Grenze des Grabes (die gärtneri-
sche Pflege betreffend) aufgestellt werden. 
 
(9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig 
sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für jeden Be-
diensteten bei der Friedhofsträgerin einen Ausweis zu be-
antragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Personal 
oder den Beauftragten der Friedhofsträgerin auf Verlangen 
vorzuweisen. 
Die Abs. 1 – 5 finden keine Anwendung. Das Verwaltungs-
verfahren kann über die einheitliche Stelle nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen abgewickelt werden. 
 

§ 6 
Begriffsbestimmungen 

(1) Nutzungsberechtigte Person: 
 
Nutzungsberechtigt ist diejenige Person, 
 

a) an die das Nutzungsrecht gem. § 11 Abs. 1 dieser 
Satzung auf Grund eines schriftlichen Antrages 
vergeben wurde, 

b) auf die das Nutzungsrecht gem. § 13 Abs. 1 die-
ser Satzung übertragen wurde, 

c) auf die das Nutzungsrecht gem. § 13 Abs. 3 Satz 
1 dieser Satzung übergegangen ist, 

d) die nach Genehmigung durch die Friedhofsträge-
rin nach § 13 Abs. 2 Satz 2 dieser Satzung über-
nommen hat. 

 
(2) Genehmigung: 
Eine auf Grund dieser Satzung notwendige Genehmigung 
ist schriftlich auf bereit gestelltem Vordruck oder formlos so 
rechtzeitig zu beantragen, dass in angemessener Zeit eine 
Entscheidung getroffen werden kann. Eine Genehmigung 
wird in Form eines rechtsmittelfähigen Bescheides erteilt 
oder versagt. 
 
(3) Zustimmung: 
Eine auf Grund dieser Satzung notwendige Zustimmung ist 
schriftlich oder mündlich bei der Friedhofsträgerin so recht-
zeitig zu beantragen, dass in angemessener Zeit eine Ent-
scheidung getroffen werden kann. Die Zustimmung oder 
die Versagung erfolgt grundsätzlich mündlich. 
 
(4) Einfache Bekanntmachung: 
 Eine einfache Bekanntmachung dient der Information der 
nutzungsberechtigten Personen, die unter ihrer letzten be-
kannten Anschrift nicht erreichbar und ohne weiteres nicht 
zu ermitteln sind sowie der Friedhofsnutzer im Allgemei-
nen. Sie erfolgt durch eine Hinweistafel auf dem Grab oder 
Grabfeld, im Aushangkasten am Haupteingang des Fried-
hofs und auf der Internetseite der Kirchengemeinde. 
 
(5) nicht ohne weiteres zu ermitteln: 
Als nicht ohne weiteres zu ermitteln gilt eine Person, wenn 
Anfragen bei Meldebehörden kein Ergebnis bringen. 
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II Gräber: Arten, Abmessungen, Rechte, Zeiten 
 

§ 7 
Grabarten 

Auf dem Friedhof kann in den folgenden Grabarten bestat-
tet bzw. beigesetzt werden: 
 
1. Erdbestattungen 
 

a) in Reihengräbern, 
 die einzeln der Reihe nach vergeben werden, 
 
b) in Rasengräbern, 
 die einzeln (Raseneinzelgrab) oder zwei nebenei-

nander (Rasendoppelgrab) der Reihe nach im Ra-
sengrabfeld vergeben werden, 

 
c) in Wahlgräbern, 
 die besonders angelegt und einzeln (Einzelwahl-

gräber) oder zu mehreren (Familienwahlgräber) 
für die Nutzungszeit vergeben werden. 

 
2. Urnenbeisetzungen 
 

d) in Urnenreihengräbern, 
 die einzeln der Reihe nach vergeben werden, 
 
e) in Urnenrasengräbern; 
 die einzeln nach der Reihe im Urnenrasengrabfeld 

vergeben werden, 
 
f) in Urnenwahlgräbern, 
 die besonders angelegt und einzeln (Einzelurnen-

wahlgräber) oder zu mehreren (Familienurnen-
wahlgräber) für die Nutzungszeit vergeben wer-
den. 

 
g) in Urnenkammern, und 
 
h) auf einem Gemeinschaftsfeld. 
 

§ 8 
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit bei Erdbestattungen beträgt: 
 

a) bei Totgeburten und Verstorbenen bis zum vollen-
deten fünften Lebensjahr 20 Jahre 

 
b) bei Verstorbenen ab dem vollendeten fünften Le-

bensjahr 30 Jahre 
 
(2) Die Ruhezeit bei Urnenbeisetzungen beträgt 20 Jahre. 
 
(3) Vor Ablauf der Ruhezeit ist eine Wiederbelegung einer 
Lage eines Wahlgrabes, eines Urnenwahlgrabes oder einer 
Urnenkammer nicht zulässig. 
 

§ 9 
Abmessungen 

(1) Bei der Anlage der verschiedenen Grabarten sind die 
folgenden Abmessungen einzuhalten: 
 

a) in der Fläche 
 
 120 x 60 cm Reihengrab für Totgeburten und 

Verstorbene bis zum vollendeten 
fünften Lebensjahr 

 

 
200 x 100 cm Reihengrab für Verstorbene ab 

dem vollendeten fünften Lebens-
jahr 

 
 Raseneinzelgrab 
 Einzelwahlgrab 
 

200 x 240 cm Rasendoppelgrab 
 
 Doppelwahlgrab 
 
100 x 50 cm Urnenreihengrab 
 
 Urnenrasengrab 
 
 Urnenwahlgrab pro Lage 

 
b) in der Tiefe 
 

180 cm für Gräber, in denen Verstorbene 
ab dem vollendeten fünften Le-
bensjahr bestattet werden 

 
140 cm für Gräber, in denen Totgeburten 

und Verstorbene bis zum vollen-
deten fünften Lebensjahr bestattet 
werden 

 
100 cm minimale Erdüberdeckung bei 

Särgen 
 
50 cm minimale Erdüberdeckung bei Ur-

nen 
 

(2) Der Abstand zwischen zwei Einzelgräbern soll mindes-
tens 40 cm betragen. 
 

§ 10 
Belegung 

Die einzelnen Gräber bzw. Lagen dürfen wie folgt belegt 
werden: 
 

a) ein Sarg und zusätzlich bis zu drei Urnen inner-
halb der ersten 10 Jahre der Ruhezeit von 30 Jah-
ren 

 
 Reihengrab 
 
 Rasengrab 
 
b) ein Sarg und zusätzlich bis zu drei Urnen 
 
 Einzelwahlgrab 
 
 Familienwahlgrab pro Lage 
 
c) bis zu vier Urnen 
 
 Wahlgrab 
 
 Familienwahlgrab pro Lage 
 
d) bis zu zwei Urnen 
 
 Urnenrasengrab 
 
 Urnenkammer 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 855 
 

 

 
e) eine Urne 
 
 Urnenreihengrab 
 
 Familienurnenwahlgrab pro Lage 

 
§ 11 

Nutzungsrechte und -pflichten 
(1) Nutzungsrechte an Gräbern werden im Bestattungsfall 
bzw. bei Doppel- oder Familiengräbern und Urnenkammern 
im ersten Bestattungsfall unter den in dieser Satzung auf-
gestellten Bedingungen auf schriftlichen Antrag gem. 
§ 18 Abs. 1 vergeben. Das Nutzungsrecht kann nur an na-
türliche oder juristische Personen vergeben oder übertra-
gen werden. Die Gräber ohne die baulichen Anlagen blei-
ben im Eigentum der Friedhofsträgerin. An ihnen bestehen 
nur Nutzungsrechte nach dieser Satzung. 
 
(2) Über die Vergabe eines Nutzungsrechts an einem Grab 
bzw. einer Urnenkammer wird eine schriftliche Bestätigung 
erteilt. In ihr wird die genaue Lage des Grabes bzw. der 
Urnenkammer auf dem Friedhof angegeben 
 
(3) Die genaue Lage einer Urnengrabstelle auf dem Ge-
meinschaftsfeld ist anonym. Sie ist nur der Friedhofsträge-
rin bekannt. Das Nutzugsrecht auf dem Gemeinschaftsfeld 
ist auf die Beisetzung der Urne beschränkt. Die Anwe-
senheit von Angehörigen oder Trauergästen bei der Bei-
setzung ist nicht erlaubt. Die an einer anonymen Beiset-
zung beteiligten Personen sind zu Verschwiegenheit ver-
pflichtet. 
 
(4) Auf Wunsch der Person, die die Beisetzung veranlasst, 
kann eine allgemeine Bescheinigung über die Beisetzung 
der Urne auf dem Gemeinschaftsfeld ausgestellt werden. 
 
(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung 
zur gärtnerischen Anlage und laufenden Pflege des Gra-
bes, soweit durch diese Satzung nichts anderes geregelt ist 
(§ 25 Abs. 2 S. 2). Die Nutzungsberechtigten können diese 
selbst oder durch Dritte unter Beachtung des § 5 vorneh-
men. 
 
(6) Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, der Friedhofsträ-
gerin unverzüglich jede Änderung ihrer Anschrift mitzutei-
len. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die aus der Un-
terlassung einer solchen Mitteilung entstehen, ist die Fried-
hofsträgerin nicht ersatzpflichtig. 
 

§ 12 
Besonderheiten bei Wahlgräbern 

(1) In Wahlgräbern werden Nutzungsberechtigte und ihre 
Angehörigen bestattet. 
 
(2) Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: 
 

a) Ehegatten 
 
b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die einge-

tragenen Lebenspartnerschaften, 
 
c) Verwandte auf- und absteigender Linie, sowie Ge-

schwister, Stiefgeschwister und deren Kinder, 
 
d) die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner 

der unter c) bezeichneten Personen 
 
 

 
(3) Auf Wunsch der nutzungsberechtigten Person sind 
nach Genehmigung der Friedhofsträgerin Ausnahmen 
möglich. 
 
(4)  Auf Vergabe von Nutzungsrechten an Wahlgräbern in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit ihrer Umge-
bung besteht kein Anspruch. 
 
(5)  Das Nutzungsrecht an einer unbelegten Lage eines 
Wahlgrabes kann ohne Entschädigung entzogen werden, 
wenn die Friedhofsträgerin das Grab nach Maßgabe des 
§ 26 Abs. 2 dieser Satzung einebnet oder eingeebnet hat. 
Die Entziehung ist der nutzungsberechtigten Person schrift-
lich mitzuteilen. Ist die nutzungsberechtigte Person unter 
der bekannten Anschrift nicht zu erreichen und nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, ist der Entziehungsbescheid öffent-
lich zuzustellen. 
 

§ 13 
Übergang von Rechten an Gräbern 

(1) Die nutzungsberechtigte Person kann ihr Nutzungsrecht 
nur einer berechtigten Person im Sinne von § 12 Abs. 2 
übertragen. 
 
(2) Bei der Vergabe des Nutzungsrechts soll für den Fall 
des Todes der nutzungsberechtigten Person die Nachfolge 
im Nutzungsrecht unter Verwendung des Formulars „An-
trag auf Vergabe eines Nutzungsrechts“ geregelt werden. 
 
(3) Wird bis zum Tode der nutzungsberechtigten Person 
keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungs-
recht in der Reihenfolge der in § 12 Abs. 2 genannten An-
gehörigen über. 
Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis d) vorhanden 
oder zu ermitteln, so kann das Nutzungsrecht nach Ge-
nehmigung durch die Friedhofsträgerin auch von einer an-
deren Person übernommen werden. 
 
(4) Die Rechtsnachfolgerin bzw. der Rechtsnachfolger hat 
der Friedhofsträgerin den Übergang des Nutzungsrechts 
unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des Nutzungs-
rechts wird der neuen nutzungsberechtigten Person schrift-
lich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, können Be-
stattungen bzw. Beisetzungen nicht verlangt werden. Wird 
die Übernahme des Nutzungsrechts der Friedhofsträgerin 
nicht schriftlich innerhalb einer Frist von drei Monaten an-
gezeigt, so gilt das Nutzungsrecht als erloschen. 
 
(5) Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechts 
bereit, so endet das Nutzungsrecht an dem Grab. 
 
(6) Die Übertragung des Nutzungsrechts an Wahlgräbern 
auf Dritte ist nur ausnahmsweise zulässig und bedarf der 
Genehmigung der Friedhofsträgerin. 
 
(7) Bei Reihengräbern gelten die Absätze 1 bis 6 bis zum 
Ablauf der Ruhezeit. 
 

§ 14 
Nutzungszeit für Gräber 

(1) Bei allen Reihengräbern und Raseneinzelgräbern ent-
spricht die Nutzungszeit der in § 8 dieser Satzung festge-
setzten Ruhezeit. Das Nutzungsrecht erlischt automatisch 
mit dem Ablauf der Ruhezeit und kann nicht verlängert 
werden. 
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(2) Bei allen Wahlgräbern entspricht die Nutzungszeit min-
destens der in § 8 dieser Satzung festgelegten Ruhezeit. 
Hierbei ist jeweils die Belegung der ersten und der letzten 
Lage maßgeblich. 
 
(3) Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wie-
derbelegung von Lagen die neubegründete Ruhezeit die 
laufende Nutzungszeit des Wahlgrabes, so ist das Nut-
zungsrecht für die Wahlgrabstätte entsprechend zu verlän-
gern. 
 
(4) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht 
des gesamten Wahlgrabes verlängert werden. Wird das 
Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischt es mit Ablauf 
der Nutzungszeit. 
 
(5) Bei Rasendoppelgräbern entspricht die Nutzungszeit 
der in § 8 dieser Satzung festgelegten Ruhezeit. Die Nut-
zungszeit der zweiten Lage eines Rasendoppelgrabes 
muss bei Belegung entsprechend der in § 8 dieser Satzung 
vorgeschriebenen Ruhezeit verlängert werden. Die Nut-
zungszeit der ersten Lage eines Rasendoppelgrabes kann 
bei der Belegung der zweiten Lage bis zum Ablauf der Ru-
hezeit der zweiten Lage verlängert werden. Nach Ablauf 
dieser Ruhezeit erlischt das Nutzungsrecht automatisch 
und kann nicht mehr verlängert werden. 
 

§ 15 
Nutzungszeit für Urnenkammern 

(1) Bei Urnenkammern entspricht die Nutzungszeit der in 
§ 8 dieser Satzung festgelegten Ruhezeit. 
 
(2) Ist bis zum Ablauf der Ruhezeit der ersten Urne keine 
zweite Urne beigesetzt worden und soll das Nutzungsrecht 
erhalten bleiben, ist die Nutzungszeit auch für die Zeit bis 
zur Beisetzung der zweiten Urne zu verlängern. Das Nut-
zungsrecht muss bis zum Ablauf der Ruhezeit der zuletzt 
beigesetzten Urne erworben werden. 
 

§ 16 
Ende der Nutzungszeit 

(1) Nach Ablauf der Nutzungszeit ist die Friedhofsträgerin 
berechtigt, das Grab abzuräumen. Sofern das Grab nicht 
benötigt wird bzw. keinen anderen Planungen der Fried-
hofsträgerin unterliegt, kann das Grab bei gutem Pflegezu-
stand nach Zustimmung der Friedhofsträgerin -bei Wahl-
gräbern bis zu einer eventuellen Wiederbelegung- weiter-
bestehen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 
 
(2) Bei vorzeitigem Rücktritt vom Nutzungsrecht hat die 
nutzungsberechtigte Person für die restliche Ruhezeit ein 
Pflegegeld zu zahlen. Sofern die nutzungsberechtigte Per-
son das Grab nicht selbst abräumt, wird entsprechend 
Abs. 3 verfahren. 
 
(3) Das Abräumen von Gräbern bzw. Grabfeldern wird 
durch die Friedhofsträgerin sechs Monate vorher einfach 
bekannt gemacht. Die Nutzungsberechtigten erhalten zu-
sätzlich einen schriftlichen Hinweis an die letzte bekannte 
Anschrift. Hat sich die nutzungsberechtigte Person bis zum 
Ablauf der Frist nicht  
 
(4) Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Urnenreste 
durch die Friedhofsträgerin aus den Urnenkammern ent-
nommen und an einem von der Friedhofsträgerin festgeleg-
ten Ort beigesetzt. 
 
 

 
III. Bestattungen und Feiern 
 

§ 17 
Bestattungen 

(1) Die kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche 
Handlung. Den Zeitpunkt legt die Friedhofsträgerin im Ein-
vernehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Pfar-
rerin oder dem zuständigen Pfarrer fest. 
 
(2) Den Zeitpunkt einer nichtkirchlichen Bestattung legt die 
Friedhofsträgerin im Einvernehmen mit der antragstellen-
den Person nach § 16 dieser Satzung fest. 
 
(3) Bestattungen finden grundsätzlich montags bis freitags 
während der gewöhnlichen Arbeitszeit des gemeindlichen 
Personals statt. Ausnahmen sind nur aus wichtigem Grund 
nach Zustimmung der Pfarrerin bzw. des Pfarrers der ev.-
ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg möglich. 
 

§ 18 
Antrag zur Bestattung oder Beisetzung 

(1) Die Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich bei der 
Friedhofsträgerin unter Vorlage der Bescheinigung des 
Standesamtes über die Beurkundung des Todesfalles oder 
des Bestattungserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde 
schriftlich zu beantragen. Bei einer Urnenbeisetzung ist zu-
sätzlich die Einäscherungsurkunde vorzulegen. Die Bestat-
tung oder Beisetzung kann frühestens zwei Arbeitstage 
nach der Antragsstellung erfolgen. Die Antragsvordrucke 
der Friedhofsträgerin sind zu verwenden und durch die an-
tragstellende Person zu unterschreiben. Ist die antragstel-
lende Person nicht nutzungsberechtigt an dem Grab, so 
hat auch die nutzungsberechtigte Person durch ihre Unter-
schrift ihr Einverständnis zu erklären. 
 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung nicht rechtzeitig 
mit den erforderlichen Unterlagen bei der Friedhofsträgerin 
beantragt, so ist die Friedhofsträgerin berechtigt, den Be-
stattungs- oder Beisetzungstermin bis zur Vorlage der er-
forderlichen Angaben und Unterlagen auszusetzen. Wer-
den die erforderlichen Unterschriften nicht geleistet, kann 
die Bestattung oder Beisetzung nicht verlangt werden. 
 

§ 19 
Särge, Urnen, Trauergebinde 

(1) Bestattungen sind in Särgen, Beisetzungen sind in Ur-
nen vorzunehmen. 
 
(2) Die Größe der Särge hat sich an den in § 9 dieser Sat-
zung geregelten Abmessungen der Gräber zu orientieren. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die 
Genehmigung der Friedhofsträgerin bei der Beantragung 
der Bestattung einzuholen. 
 
(3) Särge müssen gegen das Durchsickern von Feuchtig-
keit gesichert und genügend fest gearbeitet sein. 
 
(4) Särge, Sargausstattungen, Sargabdichtungen, Urnen 
und Überurnen müssen aus verrottbaren, umweltverträgli-
chen Materialien bestehen. Die Friedhofsträgerin muss 
Gegenstände, die nicht den Anforderungen des Satzes 1 
entsprechen, zurückweisen. 
 
(5) Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen sich 
Schlamm oder Wasser befindet, ist unzulässig. 
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(6) Trauergebinde und Kränze müssen aus verrottbaren, 
umweltverträglichen Materialien hergestellt sein. Gebinde 
und Kränze mit nicht verrottbaren und nicht umweltverträg-
lichen Materialien sind nach der Trauerfeier durch den an-
liefernden Gärtner oder Bestatter wieder abzuholen und auf 
deren Kosten zu entsorgen. Kunststoffe sind auch als Ver-
packungsmaterial nicht gestattet. 
 

§ 20 
Leichenkammer 

(1) Die Leichenkammer dient zur Aufbewahrung der 
Ascheurnen bis zu deren Beisetzung. 
 
(2) Jede Urne ist mit den Angaben über Namen und Woh-
nort der verstorbenen Person sowie dem Namen des Be-
stattungsunternehmens zu versehen. 
 
(3) Zur Aufbewahrung von Leichen in Särgen steht keine 
Leichenkammer zur Verfügung. 
 

§ 21 
Friedhofskapelle 

(1) Die Friedhofskapelle dient bei der kirchlichen Bestat-
tung als Stätte der Verkündigung. 
 
(2) Die Friedhofsträgerin gestattet die Benutzung der Ka-
pelle durch andere Religionsgemeinschaften, die zur Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland ge-
hören. 
 
(3) Die Benutzung der Kapelle durch andere Religions- o-
der Weltanschauungsgemeinschaften bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Friedhofsträgerin. Bei den Trauerfei-
ern darf der christliche Glaube nicht verunglimpft werden. 
Christliche Symbole in der Kapelle dürfen nicht verdeckt, 
verändert oder entfernt und weitere Symbole nicht verwen-
det werden. 
 
(4) Die Benutzung der Kapelle kann versagt oder unter Be-
dingungen genehmigt werden, wenn die verstorbene Per-
son an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit ge-
litten hat oder andere gesundheitsaufsichtliche Bedenken 
entgegenstehen. 
 
(5) Werden Trauerfeiern in der Kirche durchgeführt, gelten 
die Bestimmungen der §§ 19 – 21 und 40 dieser Friedhofs-
satzung entsprechend. 
 

§ 22 
Andere Bestattungsfeiern am Grabe 

(1) Bestattungsfeiern anderer Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften am Grab sowie Ansprachen am 
Grabe bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin. 
 
(2) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften wi-
derchristlichen Inhalts tragen. Andernfalls sind die Schlei-
fen zu entfernen. 
 

§ 23 
Musikalische Darbietungen 

(1) Für besondere musikalische Darbietungen bei Bestat-
tungsfeiern in der Friedhofskapelle ist die Zustimmung der 
Friedhofsträgerin einzuholen. 
 
(2) Besondere Feierlichkeiten auf dem Friedhof (einschließ-
lich Musikdarbietungen) außerhalb einer Bestattungsfeier-
lichkeit bedürfen der Zustimmung der Friedhofsträgerin. 
 

 
§ 24 

Aus- und Einbettungen 
1) Die Ruhe der Toten ist zu achten und durch die Fried-
hofsträgerin zu schützen. Sie darf nur in Ausnahmefällen 
aus wichtigem Grund, oder auf Grund einer gerichtlichen 
oder behördlichen Anordnung gestört werden. 
 
(2) Aus- bzw. Einbettungen von Leichen und Urnen bedür-
fen der Genehmigung der Friedhofsträgerin sowie der zu-
ständigen Ordnungsbehörde. Die Genehmigung kann nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Beachtung 
des Absatzes 1 erteilt werden. Umbettungen von einem 
Grab in ein anderes sind auf dem Friedhof nicht zulässig. 
 
(3) Alle Aus- bzw. Einbettungen erfolgen nur auf schriftli-
chen Antrag. Antragsberechtigt sind Angehörige im Sinne 
des § 12 der Satzung. Die Einverständniserklärung des 
nächsten Angehörigen der verstorbenen Person und/oder 
der nutzungsberechtigten Person ist beizufügen. 
 
(4) Aus- bzw. Einbettungen werden von Personen durchge-
führt, die von der Friedhofsträgerin beauftragt sind. Der 
Zeitpunkt der Aus- bzw. Einbettung wird von der Friedhofs-
trägerin festgesetzt. Aus- bzw. Einbettungen von Leichen 
finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis Mitte 
März statt. 
 
(5) Die antragstellende Person trägt die Kosten der Aus- 
bzw. Einbettung und haftet für Schäden, die an der eigenen 
Grabstätte sowie an den Nachbargrabstätten und Anlagen 
durch eine Aus- bzw. Einbettung entstehen. 
 
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung 
nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
IV. Anlage und Instandhaltung von Gräbern und Grab-

malen 
 

§ 25 
Anlage und Pflege von Gräbern 

(1) Jedes Grab ist nach Erwerb des Nutzungsrechts sowie 
baldmöglichst nach jeder Bestattung oder Beisetzung so 
anzulegen, dass der Friedhofszweck erfüllbar ist und die 
Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Die Gräber sind gärt-
nerisch so zu bepflanzen, dass andere Gräber und die öf-
fentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. 
Die Gehölze auf den Gräbern dürfen eine Höhe von 1,50 m 
und die Grenze des Grabes nicht überschreiten. Das 
Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet. 
Es wird empfohlen, bauliche Anlagen erst 12 Monate nach 
der Bestattung oder Beisetzung zu errichten. 
 
(2) Jedes Grab ist während der gesamten Nutzungszeit 
fortlaufend zu pflegen. Die Unterhaltung der Rasengrabfel-
der, des Gemeinschaftsfeldes und der Urnenkammeranla-
gen richtet sich nach §3 Abs. 2 dieser Satzung. 
 
(3) Die Abgrenzung der Gräber zu Wegen und öffentlichen 
Anlagen wird - soweit erforderlich - von der Friedhofsträge-
rin mit einheitlichem Material angelegt und unterhalten. Das 
gilt auch für die seitliche Abgrenzung zum Nachbargrab. 
 
(4) Das Abdecken der Gräber mit Materialien, die die Belüf-
tung und Bewässerung des Erdreichs verhindern, ist nur 
bis zu 66 % der Grabfläche zulässig. Urnengräber können 
im Ganzen mit einer Grabplatte abgedeckt werden. 
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(5) Zweckentfremdete Behältnisse, die nicht der Würde des 
Friedhofs entsprechen, und Arbeitsgeräte dürfen nicht auf 
Gräbern, Wegen oder öffentlichen Anlagen aufbewahrt 
werden. 
 
(6) Sitzgelegenheiten dürfen auf Gräbern nicht aufgestellt 
werden. 
 

§ 26 
Nicht angelegte oder nicht gepflegte Gräber 

(1) Wird ein Grab nicht ordnungsgemäß angelegt oder ge-
pflegt, hat die nutzungsberechtigte Person auf schriftliche 
Anforderung der Friedhofsträgerin das Grab in einer ange-
messenen Frist (in der Regel sechs Wochen) in Ordnung 
zu bringen. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht unter der letz-
ten bekannten Anschrift zu erreichen oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, genügt eine einfache zwölfwöchige Be-
kanntmachung mit dem Hinweis auf die mögliche Ein-
ebnung des Grabes und die Gelegenheit, sich zu dem 
Sachverhalt zu äußern. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt, ebnet die Friedhofsträ-
gerin das Grab ohne Entschädigung ein. Bauliche Anlagen 
werden entfernt und entsorgt. Ein Grabmal kann wie auf 
einem Rasengrab bodengleich gelegt werden. Die Kosten 
der genannten Arbeiten trägt die nutzungsberechtigte Per-
son. 
Der Bescheid über die Einebnung des Grabes, sowie die 
Entfernung und Entsorgung der baulichen Anlagen erfolgt 
schriftlich. 
 
(3) Das Pflegegeld gem. § 16 Abs. 2 wird im Falle des § 26 
Abs. 2 mit schriftlichem Bescheid festgesetzt. 
 

§ 27 
Grabhügel 

(1) Grabhügel sollen nicht höher als 12 cm sein. Die Ab-
messungen in der Fläche richten sich nach § 9 Abs. 1 
Buchst. a. 
 
(2) Anstelle von Grabhügeln sind bodengleiche Grabbeete, 
auch die Zusammenfassung mehrerer Grabhügel eines 
Familienwahlgrabes zu einem Grabbeet oder Doppelhügel 
gestattet. Die angegebenen Maße gelten dann ent-
sprechend. 
 

§ 28 
Bauliche Anlagen; 

Allgemeines und Genehmigungspflicht 
(1) Bei der Errichtung von Grabmalen und sonstigen bauli-
chen Anlagen ist die „Technische Anleitung zur Standsi-
cherheit von Grabmalanlagen“ (TA Grabmal) herausgege-
ben von der Deutschen Naturstein Akademie e. V., DEN-
AK, anzuwenden. Bei Grabmalen aus Holz (§ 32) und 
Grabmalen aus Metall (§ 33) ist die TA-Grabmal sinnge-
mäß anzuwenden. 
 
(2) Das Aufstellen und jedes Verändern von Grabmalen 
und sonstigen baulichen Anlagen bedarf der vorherigen 
Genehmigung der Friedhofsträgerin. Die Genehmigung 
kann mit Auflagen versehen werden. Mit der Durchführung 
der Arbeiten dürfen nur qualifizierte Gewerbetreibende be-
auftragt werden. 
 
 
 
 

 
(3) Die Genehmigung ist rechtzeitig vor dem Beginn der 
Arbeiten entsprechend der Vorgaben des Absatzes 1 zu 
beantragen. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, 
wenn die Genehmigung erteilt ist. 
 
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die 
bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Erteilung 
der Genehmigung errichtet worden ist. 
 
(5) Grabmale und Anlagen, die ohne Genehmigung errich-
tet oder verändert worden sind, können auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten entfernt und entschädigungslos ent-
sorgt werden. 
 

§ 29 
Einfassungen 

(1) Eine feste Grabeinfassung darf nur aus Stein (Natur- 
oder Kunststein) errichtet werden. Sie muss eine Stärke 
von 5 cm bis 6 cm haben und darf eine Höhe von 10 cm 
über dem Erdreich nicht überschreiten, sofern nicht zur 
Anpassung an die in der Umgebung vorhandenen Grabein-
fassungen oder aus geländebedingten Gründen ein Abwei-
chen von diesen Maßen erforderlich ist. 
 
(2) Wird an Stelle einer Grabeinfassung eine Hecke ge-
pflanzt, darf sie eine Höhe von 40 cm nicht überschreiten. 
 

§ 30 
Grabmale; Allgemeines 

(1) Gestaltung und Inschrift der Grabmale dürfen nichts 
enthalten, was das christliche Empfinden verletzt. 
 
(2) Die Schrift muss vertieft oder erhaben gestaltet werden. 
 
(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, heimische Höl-
zer, edle Metalle und Schmiedeeisen verwendet werden. 
 
(4) Grabmale sind senkrecht stehend oder flach liegend 
zulässig. Sie sollen vielfältig und allseitig gestaltet und in 
Form und Größe unterschiedlich sein. 
 
(5) Betonfundamente von Grabmalen müssen unter der 
Erdoberfläche liegen. 
 
(6) Grabmale dürfen die folgenden Maße nicht überschrei-
ten: 
 

a) 150 cm in der Höhe 
 
b) 2,00 m² Ansichtsfläche bei Doppelgräbern 
 
c) 0,70 m² Ansichtsfläche bei Einzelgräbern 
 
d) bei Abdeckplatten gilt § 25 Abs. 4 entsprechend 
 
e) bei Urnengräbern gilt § 25 Abs. 4 entsprechend. 

 
(7) Die Grabmale auf allen Rasengräbern sind in der Größe 
35 cm x 45 cm zu fertigen. 
 
(8) Auf schriftlichen Antrag können Ausnahmen genehmigt 
werden, wenn das Grabmal besonders künstlerisch gestal-
tet ist. 
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§ 31 

Grabmale aus Stein 
(1) Die Mindeststärke für ein stehendes Grabmal beträgt: 
 

a) bei einer Höhe von bis zu 90 cm 
 12 cm, 
 
b) bei einer Höhe von 90 cm bis 120 cm 
 14 cm, 
 
c) bei einer Höhe von 120 cm bis 150 cm 
 16 cm 

 
(2) Bei liegenden Grabmalen beträgt die Mindeststärke 
10 cm. 
 
(3) Bei Abdeckplatten beträgt die Mindeststärke 4 cm. 
 

§ 32 
Grabmale aus Holz 

Bei Grabmalen aus Holz 
 

a) ist gut abgelagertes und gegen Witte-
rungseinflüsse unempfindliches heimisches Holz 
in einer Mindeststärke vom 6 cm zu verwenden, 

 
b) ist die Oberfläche des Holzes handwerklich zu be-

handeln, 
 
c) darf die Oberfläche nicht mit Farbe oder Lack ge-

strichen werden. Umweltverträgliche Imprägnie-
rungsmittel dürfen verwendet werden. 

 
§ 33 

Grabmale aus Metall 
Grabmale aus Schmiedeeisen und edlen Metallen sind bei 
guter handwerklicher Form und Arbeit zugelassen. 
 

§ 34 
Verschlussplatten für Urnenkammern 

(1) Die Verschlussplatten der Urnenkammern in Anlage I 
sind in Naturstein auszuführen. Sie dürfen nur mit den Ori-
ginalverschlüssen befestigt werden. Die Maße sind durch 
die Urnenkammeröffnung vorgegeben. 
 
(2) In der Urnenkammeranlage II sind die vorhandenen 
Verschlussplatten zu nutzen. 
 

§ 35 
Vorläufige Grabzeichen 

Ein vorläufiges Grabzeichen darf als naturlasierte Holzstele 
oder naturlasiertes Holzkreuz bis zu einer Höhe von 80 cm 
oder liegende Steinplatte in einer Größe von max. 30 x 30 
cm für einen Zeitraum von längstens zwei Jahren nach der 
Bestattung oder Beisetzung gesetzt werden. 
 

§ 36 
Inschriften und Schmuck der Grabmale 

(1) Nach unserem christlichen Verständnis gehört zu einem 
Grab eine dauerhaft sichtbare Kennzeichnung mit dem 
Namen und den Lebensdaten der verstorbenen Person. 
Die endgültige Namenskennzeichnung ist bei der Grabge-
staltung vorzunehmen. Bis zur Grabgestaltung hat eine 
vorläufige Namenskennzeichnung entsprechend § 35 zu 
erfolgen. Für das Gemeinschaftsfeld erfolgt die Nennung 
des Namens und der Lebensdaten auf der Gemeinschafts-
tafel an der Friedhofshalle. 
 

 
(2) Die Inschrift kann über den Namen und die Lebensda-
ten der verstorbenen Person hinaus erweitert werden. Ad-
ressbuchstil und Abkürzungen sind dabei nicht zulässig. 
Aufzählungen von Verwandtschaftsbezeichnungen sind 
nicht gestattet. 
 
(3) Die Wiedergabe von Bibelstellen in vollem Wortlaut ist 
sehr erwünscht. Das Bibelwort ist Zeugnis des Glaubens, 
Trost für die Hinterbliebenen und Zuspruch für die Besu-
cher des Friedhofs. 
 
(4) Wo Grabmale auch von der Rückseite her sichtbar sind, 
ist es erwünscht, diese ebenfalls zu beschriften oder mit 
Symbolen bzw. Zeichen zu versehen. 
 
(5) Neben der als Schmuck bedeutsamen Inschrift wird die 
Verwendung von Zeichen, Sinnbildern und anderen Dar-
stellungen empfohlen. Diese Zeichen usw. sollen den 
christlichen Charakter des Grabmals betonen. 
 
(6) Wappen, Handwerkszeichen o. ä. sind, soweit sie nicht 
im Widerspruch zur christlichen Botschaft stehen, ebenfalls 
zugelassen. 
 
(7) Erwünscht sind Zeichen und Sinnbilder, wie sie in dem 
Sonderdruck des Lippischen Landeskirchenamtes zusam-
men gestellt sind. 
 

§ 37 
Instandhaltung der Grabmale 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen 
sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand 
zu halten. Verantwortlich dafür ist die nutzungsberechtigte 
Person als Eigentümerin des Grabmals und der sonstigen 
baulichen Anlagen. 
 
(2) Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon hat die 
nutzungsberechtigte Person unverzüglich durch eine quali-
fizierte Person beseitigen zu lassen. Bei Nichtbeachtung 
dieser Bestimmung haftet die nutzungsberechtigte Person 
für den Schaden. Erhält die Friedhofsträgerin Kenntnis von 
dem mangelhaften Zustand und besteht keine unmittelbare 
Gefahr, wird die nutzungsberechtigte Person schriftlich be-
nachrichtigt und aufgefordert den Mangel unverzüglich zu 
beheben. 
 
(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht unter der letz-
ten bekannten Anschrift zu erreichen und nicht ohne weite-
res zu ermitteln, so ist durch eine einfache zwölfwöchige 
Bekanntmachung auf die erforderliche Instandsetzung hin-
zuweisen. Kommt die nutzungsberechtigte Person der Auf-
forderung zur Beseitigung des Mangels nicht nach, kann 
die Friedhofsträgerin am Grabmal oder sonstigen baulichen 
Anlagen Sicherungsmaßnahmen auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person vornehmen lassen. 
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(4) Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsträgerin be-
rechtigt, ohne vorherige Aufforderung an die nutzungsbe-
rechtigte Person das Grabmal auf deren Kosten umzulegen 
oder andere geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
Die nutzungsberechtigte Person erhält anschließend die 
schriftliche Aufforderung, das Grabmal und das Grab bin-
nen einer angemessenen Frist wieder in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht dies nicht, kann 
die Friedhofsträgerin die notwendigen Arbeiten durchführen 
oder das Grabmal entfernen lassen. Die entstehenden 
Kosten hat die nutzungsberechtigte Person zu tragen. Die 
Friedhofsträgerin kann das Grabmal und oder sonstige 
bauliche Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 
seit Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides ent-
schädigungslos auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entsorgen. 
 
(5) Die Friedhofsträgerin prüft die Grabmale einmal jährlich 
nach der Frostperiode. Bei festgestellten Mängeln wird 
nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 verfahren. Die Kosten 
der Prüfung und der notwendigen Maßnahmen trägt die 
nutzungsberechtigte Person. 
 

§ 38 
Grabgewölbe 

Das Ausmauern von Gräbern ist unzulässig. Vorhandene 
Grabgewölbe dürfen nicht weiter belegt werden. Eine Wie-
derbelegung kann erfolgen, wenn die Ausmauerung vorher 
entfernt wird. 
 
V. Schlussbestimmungen 
 

§ 39 
Gräber alter Rechte 

(1) Sofern die gärtnerische Anlage eines Grabes nicht den 
Regelungen dieser Satzung entspricht, ist diese binnen 12 
Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung anzupassen. 
 
(2) Bauliche Anlagen, die nicht der TA-Grabmal entspre-
chen, sind bei festgestellten Mängeln unverzüglich im Übri-
gen bei Wahlgräben im Zuge der nächsten Bestattung oder 
Beisetzung anzupassen. 
 
(3) Für Wahlgräber, über die die Friedhofsträgerin bei In-
krafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richtet sich 
die Nutzungszeit nach den bei der Vergabegültig gewese-
nen Vorschriften. 
 
(4) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter 
Dauer, die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden 
sind, werden auf eine Nutzungszeit nach § 14 dieser Sat-
zung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ab-
lauf der Ruhezeit der letzten Bestattung oder Beisetzung 
oder vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 
 

§ 40 
Haftung 

Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden, die durch 
nicht satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner 
Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch 
Tiere oder durch höhere Gewalt entstehen. Ihr obliegen 
keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 
 
 
 
 
 

 
§ 41 

Zuwiderhandlungen 
Wer den Bestimmungen dieser Friedhofssatzung zuwider 
handelt, kann durch einen Beauftragen der Friedhofsträge-
rin zum Verlassen des Friedhofs veranlasst, gegebenen-
falls durch die Friedhofsträgerin wegen Hausfriedensbruch 
angezeigt werden. 
 

§ 42 
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen 
werden Gebühren nach der kirchenaufsichtlich und staat-
lich genehmigten Friedhofsgebührensatzung erhoben. 
 

§ 43 
Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Diese Friedhofssatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit der 
öffentlichen Bekanntmachung. 
 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen 
erfolgen im vollen Wortlaut auf der Internetseite der Ge-
meinde und durch Auslegung im Büro der Kirchengemein-
de, Brunnenstraße 43 während der Öffnungszeiten für die 
Dauer von vier Wochen. 
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung wird in den Aushang-
kästen der Kirchengemeinde und durch Kanzelabkündi-
gung während der Bekanntmachungsfrist hingewiesen. 
Mit Ablauf der Bekanntmachungsfrist ist die Veröffentli-
chung vollzogen. 
 

§ 44 
Inkrafttreten 

(1) Diese Friedhofssatzung tritt am Tage nach dem Vollzug 
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung treten die 
Friedhofsordnung vom 28. Juni 2006 und die Grabmal- und 
Bepflanzungsordnung vom 28. Juni 2006 außer Kraft. 
 

Der Kirchenvorstand 
der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde 

Bad Meinberg 
 
gez. Rainer Holste (L.S.) gez. Karin Riesenberg 
 Kirchenältester Vorsitzende 
 
gez. Harald Meinbrok 
 Kirchenältester 
 
Lippisches Landeskirchenamt Detmold, 
Az.: 36/45-2 Nr. 14520 (2.3.1) Fri 18. September 2012 
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Dienstaufsichtliche Genehmigung 

 
Den vorstehenden Änderungen der Friedhofssatzung der 
ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg gemäß Kirchen-
vorstandsbeschluss vom 24. April 2012 für den kirchlichen 
Friedhof in Bad Meinberg wird hiermit die gemäß Artikel 51 
der Verfassung der Lippischen Landeskirche vom 
23. November 1998 zur Erlangung der Rechtswirksamkeit 
notwendige 
 

dienstaufsichtliche Genehmigung 
 
erteilt. 
 
Lippisches Landeskirchenamt Detmold 
Im Auftrag 
 
 
gez. Fritsch 
(L.S.) 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Landesverband Lippe 
 
510 29. Sitzung der Verbandsversammlung des 

Landesverbandes Lippe, in der 15. Wahlperio-
de 2009 – 2014, am 12.12.2012 um 15:00 Uhr im 
Kurgastzentrum, Parkstr. 10, 32805 Horn-Bad 
Meinberg, Raum Esche-Lärche 

 
Tagesordnungspunkte 
 

Öffentlicher Teil 
 
 1.   Niederschrift über die 28. Sitzung der Verbands-

versammlung -öffentlicher Teil- in der 15. Wahlpe-
riode der Verbandsversammlung am 21.11.2012  

  
 2.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 4.   Haushaltsplan 2013 (Einbringung) 
  
 5.   Übernahme der Bibliothek der Lippischen Landes-

kirche  
  
 6.   Änderung der Geschäftsordnung der Verbandsver-

sammlung  
  

Nichtöffentlicher Teil 
 

 7.   Niederschrift über die 28. Sitzung der Verbands-
versammlung -nichtöffentlicher Teil- in der 
15. Wahlperiode der Verbandsversammlung am 
21.11.2012 

  
 8.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
  
 9.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 10.   Prüfungsangelegenheit 
  
 11.   Haushalt; Konsolidierungsprozess 
  
 12.   Vertragsangelegenheit 
  
 13.   Grundstücksangelegenheit 
  
 14.   Verlängerung der Jagdnutzungsvereinbarung 
  
 15.   Personalangelegenheit 
  
 16.   Vertragsangelegenheit 
  
 17.   Vertragsangelegenheit 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
511 Sitzung des Treuhandausschusses des Lan-

desverbandes Lippe 
 
Am Donnerstag, den 13.12.2012, um 15:00 Uhr, in Lemgo, 
Schloss Brake, Schlossstraße 18, findet die 15. nichtöffent-
liche Sitzung des Treuhandausschusses statt. 
 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
512 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn findet statt am 
 

Mittwoch, 12. Dezember 2012, 17:00 Uhr 
Tagungsort: Hauptverwaltung der Lippischen Landes-
Brandversicherungsanstalt, Simon-August-Straße 2, 

32756 Detmold 
 

Tagesordnung 
 
1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekanntga-

be von Mitteilungen 
 
2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom 25. April 2012 
 
3. Vorstellung der Lippischen Landes-

Brandversicherungsanstalt als Vertriebspartner der 
Sparkasse Paderborn-Detmold 

 
4. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold im Geschäftsjahr 2012 so-
wie Perspektiven für das Geschäftsjahr 2013  

 
5. Nachwahlen zum Verwaltungsrat gem. § 12 SpkG 
 
6. Sachstandsbericht zur Sparkassenfusion 
 
7. Information über das Gesetz zur Stärkung des kom-

munalen Ehrenamtes 
 
8. Bekanntgabe der Sitzungstermine 2013 
 
9. Verschiedenes 
 
Paderborn, den 4. Dezember 2012 
 
 
gez.  
Manfred Müller 
Vorsitzender  
der Verbandsversammlung 

Kr.Bl. Lippe 10.12.2012 
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